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Kirchrode / "Forschungszentrum Bemeroder Straße" 
202. Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan, Teilbereich 202.2 
sowie Bebauungsplan Nr. 1708 
 
Ergebnis der (erneuten) frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
vom 25.08.2008 bis 24.09.2008 
 
 
Behandlung der Stellungnahmen 
 
Das quantitative Schwergewicht der Äußerungen liegt in der Form der Stellungnahme der 
"Bürgerinitiative gegen Massentierversuche in Wohngebieten" vor, auf die sich - teilweise zu-
sätzlich zu eigens vorgetragenen Bedenken - der weitaus überwiegende Teil der Zuschriften 
ausdrücklich bezieht. Nur wenige der insgesamt eingebrachten Kritikpunkte sind in dieser 
Stellungnahme nicht angesprochen, bzw. weichen von ihr z.B. insofern ab, dass eine An-
siedlung der Fa. Boehringer Ingelheim im Stadtgebiet dem Grunde nach befürwortet, jedoch 
der Standort abgelehnt wird. 
 
Besondere Bedeutung hat die Stellungnahme der "Lebenshilfe für Menschen mit geistiger 
Behinderung gGmbH" (im folgenden: Lebenshilfe) als direkten Nachbarn mit der Einrichtung 
der "Waldsiedlung Lebenshilfe für Behinderte e.V.". Die Stellungnahme, die Anmerkungen 
der Verwaltung dazu und der Abwägungsvorschlag sind der nachfolgenden tabellarischen 
Zusammenfassung der insgesamt vorgebrachten Äußerungen vorangestellt. 
 
Bezüglich der übrigen Stellungnahmen ist maßgebend die o.a. Stellungnahme der Bürgerini-
tiative in der Fassung vom 30.08.2008 mit weiteren Ergänzungen. Sie wurde dem Oberbür-
germeister im September 2008 förmlich übergeben.  
 
Ausdrücklich hat die Bürgerinitiative darauf hingewiesen, dass sie den Entscheidungsträgern 
in den politischen Gremien ihre Kritikpunkte auf ihrem Internetportal "www.schweinerei-
hannover.de" zur Verfügung gestellt habe, damit diese eine auf vollständiger Information be-
ruhende Entscheidung treffen könnten. 
 
In den Stellungnahmen werden die Kernargumente in häufiger Wiederholung oder in mehr-
fach variierender Zusammensetzung gleicher Textblöcke vorgebracht. Alle von der Bürgerini-
tiative und in den weiteren Stellungnahmen vorgetragenen Kritikpunkte, Bedenken oder An-
regungen wurden zu den folgenden Themengruppen zusammengefasst: 
 
• Grundlegende Kritik am Verhalten von Politik und Verwaltung (S. 6) 
• Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode (S. 9) 
• Sicherheitsbedenken / Befürchtung von Belästigungen durch Gerüche usw. (S. 20) 
• Verkehrsbelastung (S. 29) 
• Entsorgung (Tierkörperbeseitigung, Abwasser, Abfälle) (S. 30) 
• Eingriff in Natur, Landschaft und Klima (S. 35) 
• Verfahrensmängel / Planmängel (S. 42) 
• Tierschutz (S. 52) 
• Kritik am ansiedlungswilligen Unternehmen / allg. Forderungen (S. 52) 
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Erläuterung zum Verhältnis zwischen Bauleitplanung und Anlagenplanung: 
 
Die vorgetragenen Bedenken richten sich zu einem beträchtlichen Teil auf das konkrete An-
siedlungsprojekt der Fa. Boehringer Ingelheim einschließlich der damit verbundenen Stand-
ortfrage. 
 
Mit den eingeleiteten Bauleitplanverfahren kann lediglich der planungsrechtliche Rahmen für 
die Zulässigkeit von Vorhaben zur Weiterentwicklung des Standortes für Wissenschaft und 
Forschung an der Bemeroder Straße bestimmt werden. Auf dieser Ebene können nur dieje-
nigen Belange einer Beurteilung, Bewertung und ordnungsgemäßen Abwägung zugeführt 
werden, die auch planungsrechtlich relevant sind. Details eines zukünftigen Vorhabens etwa 
bzgl. der Betriebsabläufe, der technischen Ausführungen usw. können weitgehend nicht 
durch das Planungsrecht beeinflusst werden. Diesbezüglich greifen die auf spezialrechtlicher 
Grundlage durchzuführenden Genehmigungsverfahren (z.B. bei dem konkreten Ansied-
lungsprojekt insbesondere nach dem Gentechnikrecht). Insofern entzieht sich ein Großteil 
der vorgetragenen Bedenken aus rechtlichen Gründen der Berücksichtigung in der Bauleit-
planung. Zu prüfen ist insoweit lediglich, ob der Genehmigung geplanter zukünftiger Nutzun-
gen zwingende und bereits jetzt erkennbare Genehmigungshindernisse entgegen stehen, die 
im Planvollzug nicht ausgeräumt werden können. In diesem Fall bestünde die Gefahr, dass 
die Planung ihren gestalterischen Auftrag verfehlen könnte. Dies ist nicht der Fall. Unabhän-
gig von diesen für die Planungsebene bestehenden Anforderungen werden bereits jetzt im 
Rahmen der bestehenden Möglichkeiten und auf der Grundlage des derzeitigen Informati-
onsstandes weitergehende Hinweise zum späteren Planvollzug gegeben, um auch insofern 
den eingegangenen Äußerungen Rechnung zu tragen. 
 
 
Weiteres Verfahren 
 
Nach sorgfältiger Abwägung der planungsrechtlich zu berücksichtigenden öffentlichen und 
privaten Belange unter Zugrundelegung der bisher vorliegenden Sachverhalte, insbesondere 
bezüglich 
 
• der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und der Si-

cherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB), 

• der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB), 

• der Belange der sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere der 
Bedürfnisse der Familien, der jungen, älteren und behinderten Menschen, des Bildungs-
wesens und der Erholung (§ 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB), 

• der Fortentwicklung vorhandener Ortsteile (§ 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB), 

• der Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege und der  
Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes (§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB), 

• der Belange des Umweltschutzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB), 

• der Belange der Wirtschaft einschließlich der Schaffung von Arbeitsplätzen (§ 1 Abs. 6 
Nr. 8 BauGB) sowie 

• der Belange des Personen- und Güterverkehrs unter besonderer Berücksichtigung einer 
auf Vermeidung und Verringerung von Verkehr ausgerichteten städtebaulichen Entwick-
lung (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB), 

 
- 3 - 



- 3 - 
 
 
ferner 
 
• gemäß dem gesetzlichen Auftrag, mit Grund und Boden sparsam umzugehen  

(§ 1 Abs. 2 BauGB) 
 
bestehen keine durchgreifenden Gründe, die Bauleitplanverfahren nicht fortzuführen. Viel-
mehr überwiegen in der Gewichtung der verschiedenen Belange gegeneinander und unter-
einander die Vorteile einer städtebaulich bedeutsamen Weiterentwicklung des Forschungs-
standortes an der Bemeroder Straße und am Bünteweg. 
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1.) Stellungnahme der Lebenshilfe: 
 
Art der Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

In ihrer Stellungnahme betont die Le-
benshilfe, dass die Ansiedlungswün-
sche nachvollziehbar seien. 
 
Besonders wichtig sei jedoch ein 
möglichst störungsfreies Umfeld für 
die in der Einrichtung betreuten Men-
schen. Um dieses sicherzustellen, be-
finde man sich mit dem ansiedlungs-
willigen Unternehmen im Dialog. Die 
bisher erzielten Ergebnisse müssten 
als Basis für die Planung dienen. 
 
Im Einzelnen wird vorgetragen: 
 
Die Lebenshilfe verweist auf die un-
mittelbare Nachbarschaft zum Plan-
gebiet des Bebauungsplanes Nr. 1708 
und zum Bereich der 202. Änderung 
zum Flächennutzungsplan Teilbereich 
202.2. Die Planung werde zur dauer-
haften Veränderung des Orts- und 
Landschaftsbildes führen. Ein Über-
gang zwischen dem denkmalge-
schützten Büntepark und dem For-
schungszentrum sollte deshalb durch 
entsprechende Gestaltung der Au-
ßenanlagen des Forschungszentrums 
harmonisch angeglichen werden. Zu-
sätzlich seien folgende Aspekte bei 
der Planung zu berücksichtigen: 
 
• Optische Störungen für die Be-

wohnerinnen und Bewohner soll-
ten durch entsprechende Gestal-
tung der Einfriedungen, blend- 
und reflektionsarme Fassaden, 
dichte Abpflanzungen an der 
Grenze zur Lebenshilfe und Ver-
zicht auf sicherheitstechnische 
Einrichtungen wie Bewegungs-
melder in jedem Fall vermieden 
werden. 

ja ja Die Belange der Lebenshilfe sind we-
gen der direkten Nachbarschaft und 
des sozialen Zwecks der Einrichtung 
von besonderer Bedeutung. 
 
Die Bauleitplanung hat die Aufgabe, 
sich abzeichnende mögliche Konflikte 
zwischen benachbarten Nutzungen zu 
vermeiden. Das gilt in allgemeiner 
Form für den Flächennutzungsplan  
(F-Plan) und im Detail für den Bebau-
ungsplan (B-Plan). 
 
Die Belange der Lebenshilfe sind we-
gen der direkten Nachbarschaft und 
des sozialen Zwecks der Einrichtung 
von besonderer Bedeutung. Der B-
Plan wird Festsetzungen zum Verkehr 
auf dem Grundstück, den Feuerwehr-
zufahrten und zur Geruchs- und 
Schallminimierung sowie von Pflanz-
streifen an den Grundstücksgrenzen 
enthalten. In einem städtebaulichen 
Vertrag werden Regelungen zu Fassa-
dengestaltung, Einfriedungen und Frei-
flächengestaltung getroffen und im 
wasserrechtlichen Verfahren für die 
Renaturierung des Büntegrabens wird 
dessen Bepflanzung festgelegt. Da-
durch und durch darüber hinausge-
hende Vereinbarungen zwischen der 
Lebenshilfe und dem Investor sollen 
die Anregungen berücksichtigt werden. 
 
Die Anregungen werden in wirksa-
mer Weise berücksichtigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 5 - 



- 5 - 
 
 
Art der Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

• Die gesamte Verkehrsanbindung 
des Forschungszentrums solle 
nördlich der geplanten Gebäude 
erfolgen. Die Ver- und Entsorgung 
solle ausschließlich an den der 
Lebenshilfe abgewandten Seiten 
stattfinden. An der Südseite sollte 
lediglich eine Umfahrt für die Feu-
erwehr möglich sein, die mit Ra-
sensteinen oder Schotterrasen 
hergestellt werden solle. 

 
• Die Energiestation solle auf der 

nördlichen Grundstücksseite an-
gesiedelt werden. 

 
• Insbesondere die zum Büntepark 

ausgerichteten Fassaden sollten 
in Material und Maßstab den 
denkmalrechtlichen Belangen an-
gepasst werden. 

 
• Geruchs- und Schallemissionen 

des Forschungszentrums müss-
ten durch entsprechende textliche 
Festsetzungen im Bebauungsplan 
und (bau-)technische Maßnah-
men auf einem normalen, nicht 
über den jetzigen Zustand hi-
nausgehenden Maß gehalten 
werden. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 6 - 



- 6 - 
 
 
2.) Übrige Stellungnahmen: 
 
Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Grundlegende Kritik am Verhalten von Verwaltung und Politik 
Die Stadt werde ihrer Pflicht zum 
Schutz der Bürgerinnen und Bürger 
("Garantenstellung") nicht gerecht. 
Für den Ereignisfall werden Strafan-
zeigen gegen die Verantwortlichen 
angedroht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mittelbar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mittelbar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Bedenken richten sich insofern 
auch an die Bauleitplanung, da mit den 
zur Verfügung stehenden planungs-
rechtlichen Mitteln dafür Sorge zu tra-
gen ist, dass erkennbare Konflikte 
vermieden werden. 
 
Nach den mit den eingeleiteten Bau-
leitplanverfahren verfolgten Zielset-
zungen und auch nach dem Stand der 
Planung für das auf dieser Grundlage 
konkret angestrebte Ansiedlungspro-
jekt ist jedoch nicht zu erkennen, dass 
mögliche Konflikte nicht zu bewältigen 
wären. Daher werden die Bauleitplan-
verfahren fortgesetzt. 
 
Die Bedenken können im Bauleit-
planverfahren nicht berücksichtigt 
werden. 

Es handele sich um eine reine Gefäl-
ligkeitsplanung gegenüber der Fa. 
Boehringer Ingelheim. Die Bürgerin-
nen und Bürger seien von ihrem Mit-
spracherecht ausgeschlossen, da 
schon vor Einleitung der Bauleitplan-
verfahren Absprachen getroffen wor-
den seien. Das zeuge auch von man-
gelndem Demokratieverständnis. 

ja ja Der Vorwurf der Gefälligkeitsplanung 
ist unzutreffend. Anhand der Pla-
nungshistorie ist belegbar, dass die 
Weiterentwicklung des durch die TiHo 
geprägten Wissenschafts- und For-
schungsstandortes an der Bemeroder 
Straße bzw. am Bünteweg kontinuierli-
cher Bestandteil langjähriger städte-
baulicher Zielsetzungen ist. Zudem 
muss sich die Stadt im Rahmen ihrer 
Planungshoheit mit konkreten Ansied-
lungswünschen auseinandersetzen 
und die Vor- und Nachteile einer derar-
tigen Ansiedlung abwägen. Eine Ver-
pflichtung, eine Planung mit einem be-
stimmten Inhalt zu betreiben, besteht 
nicht. Vielmehr setzt sich die Stadt oh-
ne jedwede Vorwegbindung kritisch mit 
den für und gegen die Bauleitplanung 
sprechenden Aspekten auseinander. 
Dies erfolgt auch und gerade mit Blick 
auf die im Rahmen des Planvollzugs 
realisierbaren Vorhaben. 
 
Mit der öffentlichen Auslegung des 
Entwurfs erhalten die Bürgerinnen und 
Bürger ein weiteres Mal Gelegenheit, 
sich über die weiterentwickelten Plan-
inhalte zu informieren und sich dazu zu 
äußern. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Grundlegende Kritik am Verhalten von Verwaltung und Politik 
   Die Bedenken werden im B-Plan-

Verfahren in der Weise berücksich-
tigt, dass die planungsrechtlich ge-
botenen Rahmenbedingungen fest-
gesetzt werden. Zusätzlich wird mit 
Regelungen im städtebaulichen Ver-
trag auf das konkrete Ansiedlungs-
projekt eingegangen. 
 
Ferner erhält die Öffentlichkeit im 
Rahmen der öffentlichen Auslegung 
des Entwurfs Gelegenheit zur In-
formation und Äußerung. 

Interessen eines einzelnen Unter-
nehmens würden den Interessen der 
Allgemeinheit gegenüber vorgezogen. 

ja ja Mit den zur Verfügung stehenden Mit-
teln des städtebaulichen Planungs-
rechts und den im Rahmen der gelten-
den rechtlichen Bestimmungen zu er-
teilenden Genehmigungen wird sicher-
gestellt, dass den berechtigten Belan-
gen der Allgemeinheit Rechnung ge-
tragen wird. Es ist nicht erkennbar, 
dass in unzulässiger Weise eine feh-
lerhafte Gewichtung zugunsten eines 
ansiedlungswilligen Unternehmens er-
folgt. 
 
Die Bedenken werden zurückgewie-
sen. 

Gegen die Hauptsatzung sei in der 
Weise verstoßen worden, dass die 
Ratsmitglieder der Fraktionsdisziplin 
unterworfen worden seien. 

nein nein Das Zustandekommen der Beschlüsse 
der politischen Gremien entzieht sich 
einer Bewertung im Rahmen der Bau-
leitplanung. 
 
Die vorgetragene Kritik ist für die 
Bauleitplanung ohne Belang. 

Vorgeworfen werde eine schrittweise 
Taktik hinsichtlich der Größenordnung 
der Tierhaltung. Zunächst sei nur von 
einem Verwaltungs- und einem Stall-
gebäude die Rede gewesen. Damit 
wurde zunächst die politische Grund-
Entscheidung vorbereitet, um danach 
"heimlich 1000 Schweine und später 
noch einmal 1000 Rinder in die Wohn-
gebiete führen zu können." 

zum Teil zum Teil Dem Auftrag des Baugesetzbuches 
(BauGB) gemäß soll die Öffentlichkeit 
möglichst frühzeitig, d.h. in einem frü-
hen Stadium der Planung, über die all-
gemeinen Ziele und Zwecke der Pla-
nung unterrichtet werden. Folge dieser 
prozesshaften Planung ist, dass nicht 
zu Beginn des Planverfahrens detail-
lierte und konkrete Aussagen getroffen 
werden können. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Grundlegende Kritik am Verhalten von Verwaltung und Politik 
   Der Vorentwurf der Begründung zur F-

Plan-Änderung für die erste frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung enthielt be-
reits den seinerzeit aktuellen Hinweis 
auf eine Tierhaltungseinrichtung für 
320 Schweine. Diese Aussage war im 
weiteren Verfahren zu differenzieren, 
da sie davon abhängig ist, in welchem 
Verhältnis Sauen mit Ferkeln und 
wachsende Schweine gehalten werden 
(Begründung zur zweiten frühzeitigen 
Bürgerbeteiligung). Dabei wurde her-
vorgehoben, dass wegen der besonde-
ren Hygiene-Anforderungen an Ver-
suchstierhaltungen nur etwa die Hälfte 
der Ställe belegt sein würde. Weder die 
Anzahl von 1.000 Schweinen noch von 
1.000 Rindern ist genannt worden. 
 
Wichtigstes Ziel der erforderlichen Ge-
nehmigungsverfahren als auch der 
Bauleitplanung ist es, Störungen, Be-
lästigungen oder Gefahren, die durch 
die Versuchstierhaltung entstehen 
könnten, vorbeugend zu vermeiden. 
Unter diesem Gesichtspunkt kommt es 
nicht unbedingt auf die Anzahl der Ver-
suchstiere an. 
 
Der ergänzend zum B-Plan vorgese-
hene städtebauliche Vertrag wird je-
doch unabhängig davon vorsorglich 
auch die Obergrenze der im Plangebiet 
insgesamt zulässigen Tiere als Festle-
gung von Großvieheinheiten verbind-
lich festlegen. 
 
Über die Regelung im städtebauli-
chen Vertrag werden die Bedenken 
durch die Begrenzung der Tierhal-
tung teilweise berücksichtigt. 

Es wird bemängelt, dass entgegen 
der Erklärung der Fa. Boehringer in 
der ersten Informationsveranstaltung 
am 02.04.08 in der Begründung zur 
Flächennutzungsplan-Änderung eine 
Forschung an Pferden offen gehalten 
werde.  

ja ja Die Angabe zur Pferdehaltung ent-
sprach der Informationslage zur Zeit 
der Erstellung der Beschlussdrucksa-
che. Sie wird künftig nicht mehr ver-
wendet. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Grundlegende Kritik am Verhalten von Verwaltung und Politik 
   Unabhängig davon enthält der städte-

bauliche Vertrag eine freiwillige und 
verbindliche Beschränkung, nach der 
die zu Forschungszwecken gehaltenen 
Tierarten auf Schweine und Rinder be-
schränkt werden. 
 
Die Bedenken sind gegenstandlos 
geworden bzw. sind bezüglich von 
im Planvollzug möglicherweise aus-
gehenden Emissionen berücksich-
tigt. 

Der zwischen der Fa. Boehringer und 
der Stadt geschlossene Grundstücks-
kaufvertrag sei den Bürgern offen zu 
legen. 

nein nein Die Forderung ist nicht planungsrecht-
licher Natur. 
 
Grundstückskaufvertragsangelegenhei-
ten sind stets vertraulich zu behandeln. 
Alle wesentlichen planungsrelevanten 
Umstände sind insbesondere in der 
Begründung des Bauleitplans darzule-
gen. 
 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 

 
Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode 
Die geplante Anlage mit Massentier-
haltung gehört nicht mitten in ein 
Wohngebiet. Der im Baurecht wie im 
Immissionsschutzrecht geltende 
Grundsatz der räumlichen Trennung 
sich gegeneinander ausschließender 
Nutzungen wie Wohn- und Gewerbe-
gebiete sei nicht beachtet worden. 
 
Die in den Begründungen der Bauleit-
pläne wiedergegebene Definition der 
Stallbelegung sei nach Angaben des 
Unternehmens erfolgt. Unter Berück-
sichtigung der erforderlichen Reini-
gungs- und Hygieneflächen müsse 
aber das Maximalvolumen halbiert 
und zudem verbindlich geregelt wer-
den. 
 
Nicht untersucht worden sei die räum-
liche Trennung des Forschungslabors 
von der Tierhaltung. Tierhaltung in 
dem beabsichtigten Umfang gehöre in 
den ländlichen Raum. 

zum Teil zum Teil Die Bauleitplanverfahren dienen der 
Weiterentwicklung des durch die TiHo 
geprägten Forschungs- und Wissen-
schaftsstandortes auf der Grundlage 
eines seit 30 Jahren verfolgten städte-
baulichen Entwicklungsziels. Mit der 
Schaffung der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen wurde begonnen, 
bevor das Projekt eines europäischen 
Forschungszentrums für Tierimpfstoffe 
der Fa. Boehringer Ingelheim bekannt 
wurde. Die vorgetragenen Bedenken 
richten sich gegen den Standort dieser 
konkreten Ansiedlung. 
 
Die Bauleitplanverfahren werden un-
abhängig von dem konkreten Projekt 
betrieben. Gleichwohl wird im B-Plan 
diesem Projekt insbesondere in der 
Weise Rechnung getragen, dass eine 
Tierhaltung zu Forschungszwecken 
ermöglicht werden soll. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode 
   Es werden im Rahmen der planungs-

rechtlichen Möglichkeiten im B-Plan 
zugleich Festsetzungen getroffen, die 
erforderlich sind, um Konflikte insbe-
sondere mit benachbarter Wohnnut-
zung zu vermeiden (u.a. bauliche Vor-
kehrungen zur Geruchsminimierung, 
Schalleistungspegel). Die Festsetzun-
gen werden bzgl. des konkreten Pro-
jekts ergänzt um verbindliche Rege-
lungen in einem städtebaulichen Ver-
trag. 
 
Bezüglich des konkreten Projekts wird 
im städtebaulichen Vertrag die maxi-
male Größenordnung der Tierhaltung 
verbindlich geregelt. Des Weiteren wird 
im Wege der für die zu errichtenden 
Vorhaben und Anlagen zu erteilenden 
spezialrechtlichen Genehmigungen si-
chergestellt, dass für die Umgebung 
keine Gefahren, Belastungen oder Be-
lästigungen entstehen. 
 
Eine Massentierhaltung wie in land-
wirtschaftlichen Betrieben ist im Plan-
gebiet nicht zulässig. Die Anforderun-
gen an den Forschungsbetrieb sind in 
Bezug auf Sicherheit und Hygiene un-
gleich höher als in einem landwirt-
schaftlich geführten Stall. Die Festset-
zungen im B-Plan lassen eine Tierhal-
tung nur zu Forschungszwecken und 
nur in umschlossenen Räumen unter 
bestimmten Haltungsbedingungen zu. 
Insbesondere Gerüche, Geräusche 
und Stäube werden durch die Ver-
suchstierhaltung nicht relevant nach 
außen freigesetzt. Eine Freilandhal-
tung von Tieren findet nicht statt und 
ist auch nicht zulässig. 
 
Der Besatz an Tieren schwankt und 
richtet sich nach dem Forschungsbe-
darf. Um die ständigen Reinigungsar-
beiten durchführen zu können, ist da-
von auszugehen, dass das Maximalvo-
lumen der Stallgebäude tatsächlich 
nicht voll ausgenutzt werden wird. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode 
   Die Bedenken vermitteln den Eindruck, 

dass das geplante Forschungszentrum 
von Wohnbebauung umschlossen wä-
re. Dies ist jedoch abgesehen von dem 
direkt benachbarten Grundstück der 
Lebenshilfe mit einem Wohnanteil und 
einigen Wohnhäusern am Aspelweg 
nicht der Fall. Das geplante Sonderge-
biet ist rd. 600 m vom bisherigen Sied-
lungsrand am Homburgweg entfernt. 
Auch die mit dem 202. Änderungsver-
fahren zum F-Plan, Teilbereich 202.1, 
beabsichtigte Wohnungsbauentwick-
lung am Westrand Kirchrodes wird ei-
nen Abstand von immerhin noch rd. 
400 m haben. 
 
Die geforderte räumliche Trennung von 
Tierhaltung und Laboren ist mit dem 
Zweck der konkret geplanten For-
schungseinrichtung nicht vereinbar. 
Labor- und Stallgebäude bilden auch 
zur Erzielung einer - in den Einwen-
dungen ebenfalls geforderten größt-
möglichen Sicherheit - eine räumliche 
Einheit. Eine räumliche Trennung birgt 
vermeidbare Sicherheitsrisiken und er-
zeugt zudem zusätzliche Verkehre. 
 
Mit dem B-Plan Nr. 1708 werden un-
abhängig von den Genehmigungsan-
forderungen, die im Rahmen des Plan-
vollzugs zu erfüllen sind, insbesondere 
hinsichtlich möglicher Geruchsemissi-
onen Festsetzungen getroffen, die un-
terhalb der immissionsschutzrechtli-
chen Zumutbarkeitsschwelle sicher-
stellen, dass für umliegende, schüt-
zenswerte Nutzungen keine relevanten 
Geruchsbelästigungen auftreten. 
 
Im Rahmen der erforderlichen spezial-
rechtlichen Genehmigungen wird si-
chergestellt, dass keine anderweitigen 
Gefahren oder Belästigungen entste-
hen. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode 
   Damit bestehen keine rechtlichen Be-

denken gegen das konkrete Ansied-
lungsprojekt. Eine räumliche Trennung 
von Tierhaltung und Laboreinrichtun-
gen ist aus den gleichen Gründen nicht 
erforderlich. 
 
Die Bedenken werden zurückgewie-
sen. 

Standortalternativen für das geplante 
Tierimpfstoffzentrum seien nicht ge-
prüft worden. 

nein nein Die Bauleitplanverfahren schaffen un-
abhängig vom konkreten Projekt den 
planungsrechtlichen Rahmen für An-
siedlungen zur Weiterentwicklung des 
TiHo-Standortes (s.o.). Diese ist stets 
für TiHo-Einrichtungen wie auch für 
TiHo-affine Nutzungen, eingeschlos-
sen solche gewerblicher Natur, offen 
gehalten worden. Auf der Ebene der 
Bauleitplanung kommen daher wegen 
der städtebaulich sinnvollen und ge-
wünschten Nähe zur TiHo sinnvolle 
Standortalternativen nicht in Betracht. 
 
Im Kontext mit den genannten städte-
baulichen Zielsetzungen hat sich die 
Fa. Boehringer Ingelheim für den 
Standort in der Nähe zur TiHo ent-
schieden. Diese unternehmerische 
Entscheidung wird u.a. mit den erwar-
teten Synergien mit der TiHo, die auf 
denselben Forschungsfeldern tätig ist, 
begründet. Alternative Standorte sind 
erwogen worden. Sie entsprachen 
nicht im gleichen Maße den unterneh-
merischen Anforderungen. 
 
Die Standortwahl entspricht den städ-
tebaulichen Zielvorstellungen. 
 
Die Bedenken werden zurückgewie-
sen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 13 - 



- 13 - 
 
 
Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode 
Der Beweis, dass das Forschungs-
zentrum der Fa. Boehringer Ingelheim 
zwingend an dem jetzt beplanten 
Standort errichtet werden müsse, sei 
nicht erbracht worden und könne auch 
nicht erbracht werden. Insbesondere 
erscheine die Begründung des Unter-
nehmens für die gesuchte Nähe zur 
TiHo als sachfremd. Die Anwendung 
moderner Kommunikationsmethoden 
mache eine räumliche Nähe überflüs-
sig. Zudem werde die Zusammenar-
beit mit der TiHo positiver dargestellt, 
als sie angesichts einzuhaltender Si-
cherheitsanforderungen ablaufen 
könne. Vielmehr müsse davon ausge-
gangen werden, dass der Standort 
dazu dienen soll, einen Werbeeffekt 
gegenüber Studenten und Doktoran-
den zu erzielen. 

nein nein Sofern eine unternehmerische Ent-
scheidung mit den Anforderungen des 
Planungsrechts vereinbar ist, ist sie 
aus diesem Blickwinkel nicht zu hinter-
fragen. 
 
Städtebauliches Ziel ist die Stärkung 
des Forschungsstandortes TiHo. Das 
konkrete Ansiedlungsvorhaben ent-
spricht diesem Ziel. 
 
Die Bedenken werden zurückgewie-
sen. 

Die Belange der Lebenshilfe seien 
nicht beachtet worden. 

ja ja Die Bauleitplanung hat die Aufgabe, 
sich abzeichnende mögliche Konflikte 
zwischen benachbarten Nutzungen zu 
vermeiden. Das gilt in allgemeiner 
Form für den F-Plan und für den B-
Plan im Detail. Im B-Plan werden aus 
Sicht der Stadt geeignete und auch 
hinreichende Festsetzungen getroffen, 
um den Belangen der direkt benach-
barten Einrichtung der Lebenshilfe 
Rechnung zu tragen. Dabei geht es in 
erster Linie um die Vermeidung von 
Belastungen durch Geräusche, Gerü-
che und optische Wahrnehmungen für 
die dort lebenden und dort betreuten 
Menschen. 
 
Auf die dieser tabellarischen Zusam-
menstellung vorangestellte Stellung-
nahme der Lebenshilfe und die An-
merkungen der Verwaltung dazu wird 
verwiesen. 
 
Die Bedenken werden in hinrei-
chender Weise berücksichtigt. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode 
Die Belange der Kleingärtner seien 
unter eindeutigem Verstoß gegen das 
Bundeskleingartengesetz nicht beach-
tet. Insbesondere habe die Stadt die 
Kleingartennutzung nicht vor Rechts-
verbindlichkeit des Bebauungsplanes 
aufheben dürfen, da ein u.a. dazu be-
rechtigendes öffentliches Interesse 
nicht gegeben sei, weil die Ansiedlung 
im alleinigen privatwirtschaftlichen In-
teresse liege. 

ja ja Der nördlich des Heistergrabens gele-
gene Planteil umfasst rd. 40 Gärten auf 
privaten Flächen, von denen einige be-
reits seit einiger Zeit nicht mehr bewirt-
schaftet worden waren. Die Kündigung 
erfolgt im Bedarfsfalle durch den / die 
(privaten) Grundstückseigentümer und 
betrifft die Privatrechtsverhältnisse 
zwischen Verpächter und Pächter. 
 
Zu Beginn der Bauleitplanverfahren 
bezog sich das Planungsziel zur Wei-
terentwicklung des TiHo-Standortes 
nur auf die 1999 im Hinblick auf diese 
Entwicklung aufgegebene und geräum-
te Kleingartenkolonie "Sommerlust". Im 
Zuge und aus dem Anlass des konkre-
ten Ansiedlungsprojekts erwies sich 
dieses Grundstück als allein nicht aus-
reichend, um den betrieblichen Anfor-
derungen an ansiedlungswillige Nut-
zungen zu genügen. Zudem ist die 
Nutzbarkeit des Geländes einge-
schränkt durch die zu erhaltene Eiche 
und den unter gewässerökologischen 
Gründen anzustrebenden möglichst 
optimalen Ausbau des Büntegrabens, 
für den ebenfalls Fläche bereitzustellen 
ist. 
 
Da eine Erweiterung des Ansiedlungs-
geländes nach Osten nicht möglich ist 
(Flächen für die TiHo) kam nur eine 
Erweiterung nach Norden in Betracht. 
In der erforderlichen Abwägung zwi-
schen den öffentlichen und privaten 
Belangen wurde dem städtebaulichen 
Entwicklungsziel der Vorrang einge-
räumt, zumal ein Teil der betroffenen 
Gärten nicht mehr bewirtschaftet wur-
de. Die benötigten Grundstücke wur-
den inzwischen verkauft. 
 
Die Bedenken werden zurückgewie-
sen. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode 
Die Ansiedlung bedeute eine schlei-
chende Verfremdung des Wohnge-
biets. Das gelte auch in planungs-
rechtlicher Hinsicht, da die durch Be-
bauungsplan festgesetzte Bauge-
bietsart nachbarschützende Funktion 
habe, das geplante Vorhaben eines 
pharmazeutischen Unternehmens  
aber baugebietsuntypisch sei. Hinge-
wiesen werde auch auf die das Gebiet 
prägende Kleingartennutzung, die be-
reits vor der TiHo-Ansiedlung bestan-
den habe. 

ja ja Bezüglich der Lage des Plangebiets 
bzw. der geplanten Ansiedlung wird 
auf die obigen Ausführungen verwie-
sen. Ergänzend ist darauf hinzuwei-
sen, dass der Westrand Kirchrodes 
nicht nur durch Wohnbebauung und 
anschließender kleingärtnerischer Nut-
zung , sondern auch in besonderem 
Maße von den Einrichtungen der TiHo 
geprägt ist: Seit 1953 gehört der 
"Westfalenhof" zur TiHo, bis zum Jahre 
1970 entstanden nördlich und südlich 
des Bünteweges weitere Institute und 
die Klinik für Geflügel, seit 1970 wird 
der Standort am Bünteweg weiter aus-
gebaut. 
 
Für die Wohnbebauung am heutigen 
Westrand Kirchrodes wurden im We-
sentlichen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen mit Bebauungsplä-
nen geschaffen, die 1969 bzw. 1980 
rechtsverbindlich geworden waren, al-
so im gleichen zeitlichen Rahmen, in 
dem der Ausbau des TiHo-Standortes 
erfolgt ist. Darüber hinaus bestand frü-
her bis Anfang 1991 südlich des Bün-
teweges die Verwaltung und die For-
schungseinrichtungen des Kalifor-
schungsinstituts der K+S AG. 
 
Eine nachbarschützende Wirkung ei-
ner Baugebiets-Festsetzung besteht 
nur gegenüber Vorhaben, die in die-
sem Gebiet oder allenfalls noch in di-
rekter Nachbarschaft errichtet werden 
sollen und die aufgrund ihrer Nut-
zungsart geeignet sind, sich nachteilig 
auf die geschützten Nutzungen aus-
zuwirken. Bei der Aufstellung von Be-
bauungsplänen ist vielmehr entschei-
dend, dass die Festsetzungen für ge-
plante Nutzungen nach sorgfältiger 
Abwägung der öffentlichen und priva-
ten Belange getroffen werden und von 
der Neuplanung bzw. von den im Plan-
vollzug zulässigen Vorhaben keine 
städtebaulich nicht mehr vertretbaren 
Auswirkungen auf die benachbarten 
Gebiete ausgehen. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode 
   Die Bereiche westlich Kirchrodes sind 

durch kleingärtnerische Nutzung ge-
prägt. Daraus lässt sich aber nicht ab-
leiten, dass infolgedessen jegliche 
städtebauliche Veränderung ausge-
schlossen wäre. 
 
Durch die vorgesehenen Festsetzun-
gen im B-Plan, durch begleitende Re-
gelungen in einem städtebaulichen 
Vertrag sowie durch die anlagen- und 
betriebsbezogenen Genehmigungen 
können denkbare Konflikte hinreichend 
sicher vermieden werden, so dass eine 
planungsrechtlich nicht mehr hinnehm-
bare Beeinträchtigung des Wohnge-
bietscharakters nicht zu erkennen ist. 
Insofern geht der Verweis auf die "ge-
bietsfremde" Ansiedlung des konkret 
geplanten Vorhabens fehl. 
 
Den Bedenken wird in der Weise 
Rechnung getragen, dass Festset-
zungen im B-Plan und Regelungen 
im städtebaulichen Vertrag getrof-
fen werden, die dem Schutz der be-
nachbarten Wohnnutzung, den be-
sonderen Bedürfnissen der Lebens-
hilfe sowie der weiter betriebenen 
kleingärtnerischen Nutzung dienen. 

Das Vorhaben der Fa. Boehringer 
verhindere den weiteren Ausbau der 
angrenzenden Wohngebiete, da nie-
mand mehr bereit sein werde, hier zu-
zuziehen. Die Stadt werde ihrem ei-
genen Anspruch einer familien- und 
kinderfreundlichen Stadt nicht ge-
recht. 

ja ja Im Rahmen der Festsetzungen des B-
Planes Nr. 1708 und der erforderlichen 
spezialrechtlichen Genehmigungen für 
die zu errichtenden Vorhaben und An-
lagen wird sichergestellt, dass für die 
Umgebung keine Gefahren, Belastun-
gen oder Belästigungen (für alle Be-
völkerungskreise) entstehen. Daher ist 
kein Grund ersichtlich, der eine Wei-
terentwicklung des Wohnstandortes 
Kirchrode nach Westen - wie mit der F-
Plan-Änderung für den Teilbereich 
202.1 nach wie vor vorgesehen - be-
hindern oder unmöglich machen wür-
de. 
 
Die Bedenken werden zurückgewie-
sen. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode 
Das Vorhaben verhindere den Bau ei-
ner für die mit dem Änderungsverfah-
ren 202.1 geplante Wohngebietser-
weiterung als Fuß- und Radweg wich-
tigen Verkehrsverbindung entlang der 
Güterumgehungsbahn. 

ja ja Die Darstellungen der Einwanderheber 
entsprechen bereits nicht dem Pla-
nungsstand der frühzeitigen Öffentlich-
keitsbeteiligung. Im Gegenteil wird auf 
der Grundlage entsprechender Darstel-
lungen im F-Plan durch den B-Plan Nr. 
1708 ein öffentlicher Fuß- und Radweg 
entlang der Güterumgehungsbahn 
vorgesehen, der mit einer weiteren 
nördlich des Ansiedlungsgeländes ge-
planten öffentlichen Fuß- und Radwe-
geverbindung verknüpft wird. 
 
Bereits die Unterlagen zur erneuten 
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
enthielten eine entsprechende Zielaus-
sage. 
 
Die Bedenken werden als gegen-
standslos zurückgewiesen. 

Ein Wertverlust für die Grundstücke in 
Kirchrode sei zu befürchten. Das zei-
ge sich an bereits gescheiterten Ver-
käufen und daran, dass das Unter-
nehmen Hochtief Abstand davon ge-
nommen habe für geplanten Woh-
nungsbau in westlicher Fortsetzung 
des Wohngebiets Kirchrode die dafür 
benötigten Grundflächen zu erwerben. 
Die Stadt Hannover sei der Gefahr 
ausgesetzt, wegen des "enteignungs-
gleichen Eingriffs" erhebliche Re-
gressanforderungen der betroffenen 
Nachbarschaft erwarten zu müssen. 
Für den Wertausgleich sei die Stadt 
haftbar zu machen. 

zum Teil zum 
Teil 

Grundsätzlich ist bei der Bauleitpla-
nung auch beachtlich, inwiefern die 
Planungsziele zu einer Minderung der 
Grundstückswerte führen können. 
Durch die Festsetzungen im B-Plan 
und die erforderlichen spezialrechtli-
chen Genehmigungen wird für künftige 
Vorhaben sichergestellt, dass relevan-
te Gefahren sowie Belastungen und 
Belästigungen von ihnen nicht ausge-
hen. Unter objektiver Betrachtung sind 
keine Anzeichen gegeben, die die Be-
fürchtung eines allgemeinen, dauerhaf-
ten Wertverlustes bestätigen würden. 
Insofern sind die Darstellungen der 
Einwanderheber als eher spekulativ zu 
bewerten. 
 
Ob bereits heute schon Grundstücks-
verkäufe im Vorfeld der geplanten An-
siedlung gescheitert sind, ist eine nicht 
bewiesene Darstellung, die als eher 
spekulativ zu bewerten ist. Die Be-
hauptung, die Fa. Hochtief habe aus 
diesem Grunde ihre Kaufabsicht zu-
rückgezogen und von einer Woh-
nungsbauentwicklung Abstand ge-
nommen, entspricht nicht den Tatsa-
chen. Jedenfalls werden zur Schaffung 
der planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für die geplante Wohnungs-
bauentwicklung die Bauleitplanverfah-
ren derzeit fortgesetzt bzw. eingeleitet. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode 
   Unabhängig davon ließe sich daraus 

nicht ableiten, dass es zu dauerhaften 
Wertverlusten von Grundstücken kä-
me. Zudem ist zu berücksichtigen, 
dass mit neuen Ansiedlungsmöglich-
keiten in dem hier in Rede stehenden 
Bereich neue Arbeitsplätze geschaffen 
werden und dementsprechend auch 
eine zusätzliche Nachfrage nach Bau-
grundstücken und Wohnhäusern gene-
riert wird. Eine Rechtsgrundlage dafür, 
die Stadt für einen Wertausgleich haft-
bar zu machen, ist nicht erkennbar. 
 
Die Bedenken werden zurückgewie-
sen. 

Das Vorhaben der Fa. Boehringer be-
deute einen Image-Verlust nicht nur 
Kirchrodes, sondern auch der Stadt-
teile Bult, Waldheim, Waldhausen, 
Südstadt und Döhren. Diese würden 
zum "Schweineviertel" abgewertet. 

zum Teil zum 
Teil 

Anspruch städtebaulichen Handelns ist 
es, die besonderen Qualitäten der 
Wohnquartiere Hannovers zu erhalten 
und zu stärken.  
 
In den Einrichtungen der TiHo wird 
Tierhaltung - auch in Freilandhaltung - 
im südwestlichen Kirchrode seit Jahr-
zehnten betrieben. Da durch Festset-
zungen und die erforderlichen spezial-
rechtlichen Genehmigungen sicherge-
stellt wird, dass hier zulässige Vorha-
ben keine nachteiligen Auswirkungen 
auf die Umgebung hervorrufen, sind 
Gründe für einen allgemeinen Image-
Verlust aus Sicht der Stadt nicht er-
kennbar. Dies auch vor dem Hinter-
grund, dass mit den Einrichtungen der 
TiHo Tierhaltung im südwestlichen 
Kirchrode seit Jahrzehnten besteht und 
ohne wertmindernde Wirkung betrie-
ben wird. Es kann vielmehr damit ge-
rechnet werden, dass eine erfolgreiche 
Forschung das Gewicht des hoch-
schulspezifischen Standortes und sei-
ner Umgebung aufwerten wird. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode 
   Die Bedenken sind als spekulativ zu 

bewerten. Der allgemeinen Sorge 
um das Image Kirchrodes wird in 
der Weise Rechnung getragen, dass 
Festsetzungen im B-Plan und dar-
über hinaus für das konkrete An-
siedlungsvorhaben Regelungen im 
städtebaulichen Vertrag getroffen 
werden, die dem Schutz der be-
nachbarten Wohnnutzung, den be-
sonderen Bedürfnissen der Lebens-
hilfe sowie der weiter betriebenen 
kleingärtnerischen Nutzung dienen 
und insofern die Wohnort- und Er-
holungsqualität erhalten. 

Eine Erweiterung des konkreten An-
siedlungsvorhabens sowie eine durch 
die Ansiedlung ausgelöste "Initialzün-
dung" für weitere Unternehmen werde 
entschieden abgelehnt. 

ja ja Die in den eingeleiteten Bauleitplanver-
fahren zur Entwicklung des For-
schungs- und Wissenschaftsstandortes 
ausgewiesene Fläche zwischen Bün-
tegraben und Güterumgehungsbahn 
ermöglichen bereits eine über die kon-
krete Baustufe hinausgehende mögli-
che Erweiterung. 
 
Die Ansiedlung weiterer Unternehmen 
am Standort ist im Sinne der langjährig 
verfolgten städtebaulichen Ziele aus-
drücklich erwünscht. Dafür sind bereits 
im Flächennutzungsplan Flächen auf 
der Südwestseite der Bemeroder Stra-
ße vorgesehen. 
 
Die Bedenken werden zurückgewie-
sen. 

Der künftige Flächenbedarf der TiHo 
sei offensichtlich nicht ermittelt und 
entsprechend berücksichtigt worden. 

ja ja Der absehbare Flächenbedarf der TiHo 
ist in Übereinstimmung mit deren An-
forderungen bereits abschließend mit 
rechtsverbindlichen Bebauungsplänen 
abgedeckt. 
 
Die Bedenken werden zurückgewie-
sen. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode 
Die Aussage in der ausgelegten Be-
bauungsplan-Begründung, das An-
siedlungsgrundstück sei wegen seiner 
nicht integrierten Lage nicht für eine 
Wohnbebauung geeignet, müsse zu-
rückgewiesen werden. Das Gegenteil 
sei der Fall, denn die Fläche sei unter 
Hinweis auf die von der Stadt eben-
falls geplante Wohngebietserweite-
rung am Westrand Kirchrodes und 
angesichts der hervorragenden Ver-
kehrsanbindung geradezu prädesti-
niert für eine Wohnbebauung. Für die 
Nachbarschaft seien darin nur Vorteile 
zu erblicken, die Schaffung von 
Schallschutz gegenüber der Bahn-
trasse sollte kein Problem darstellen. 

mittelbar ja Die vorgetragenen Einschätzungen 
können aus städtebaulicher Sicht nicht 
geteilt werden. Auch bei Realisierung 
der geplanten Wohngebietserweite-
rung ist immer noch eine Randlage des 
Plangebietes gegeben.  
 
Die Flächen an der Bemeroder Straße, 
vom Plangebiet bis zum südlich gele-
genen Südschnellweg, werden durch 
die Schnellwege und die Eisenbahn-
trasse mit Lärm belastet und sind infol-
gedessen für Wohnzwecke nicht und 
zur Erholung nur sehr bedingt geeig-
net. Nutzungen mit einer geringen 
Empfindlichkeit gegenüber Lärmbelas-
tungen ohne eigene Lärmemissionen 
wie Büros und Verwaltungen oder 
auch Labors bieten sich hingegen für 
diese Lage an. Zudem weist der Plan-
bereich für eine Wohnnutzung eine iso-
lierte städtebauliche Situation auf. 
 
Die Bedenken werden zurückgewie-
sen. 

 
Sicherheitsbedenken / Befürchtung von Belästigungen 
Das Vorhaben werde den allgemeinen 
Zielen des Umweltschutzes nicht ge-
recht und stehe im Widerspruch zu 
Art. 20a des Grundgesetzes (Staats-
ziel Umweltschutz). 
 
Es sei nicht ersichtlich, dass die ge-
setzlichen Vorschriften zur Vermei-
dung der Belastung der Umwelt durch 
Emissionen eingehalten werden. Im-
missionen seien prognostisch zu er-
mitteln. 
 
Das Schutzgut Mensch werde in viel-
fältiger Hinsicht beeinträchtigt (Le-
bensqualität, Wohn- / Wohnumfeld-
funktionen, Erholungs- und Freizeit-
funktionen, Sicherheit). 

mittelbar mittelbar Die vorgetragenen Bedenken sind all-
gemeiner Art. Die Beachtung des zi-
tierten Zieles des Grundgesetzes er-
folgt im Rahmen der Fachgesetze. Da 
die Verfassungskonformität der ge-
setzlichen Bestimmungen vorauszu-
setzen ist, entsprechen auch die auf 
deren Grundlage durchgeführten Ver-
fahren dem Staatsziel. 
 
Zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-
gung können entsprechend dem Ver-
fahrensstand innerhalb des Bauleit-
planverfahrens noch nicht die zu tref-
fenden Festsetzungen zur Berücksich-
tigung der Umweltbelange konkret be-
nannt werden. Mit der Weiterentwick-
lung des Bauleitplans wird auch der 
Umweltbericht auf die aktuelle Er-
kenntnislage gestellt. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Sicherheitsbedenken / Befürchtung von Belästigungen 
   Der B-Plan wird im Rahmen des pla-

nungsrechtlich Möglichen die erforder-
lichen Festsetzungen enthalten. Weite-
re verbindliche Regelungen bezüglich 
des konkreten Ansiedlungsprojekts 
enthält der städtebauliche Vertrag. Die 
nachfolgenden spezialrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren regeln für das 
konkrete Vorhaben im Rahmen der 
gesetzlichen Erfordernisse die Wah-
rung der Umweltbelange. 
 
Die Bedenken werden zurückgewie-
sen bzw. sind in Bezug auf die vor-
gesehenen verbindlichen Regelun-
gen zur Berücksichtigung der Um-
weltbelange berücksichtigt. 

Sicherheitsmaßnahmen seien nur 
deshalb erforderlich, weil das Vorha-
ben in unmittelbarer Nähe zu Wohn-
gebieten errichtet werden solle.  

nein 
 
 
 

nein 
 
 
 

Der Vorwurf geht angesichts des For-
schungszwecks fehl. Dieser erfordert 
Sicherheitsmaßnahmen unabhängig 
vom Standort. Die im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen erforderliche 
betriebliche Sicherheit ist Regelungs-
bestandteil der spezialrechtlichen Ver-
fahren. 
 
Die Bedenken sind nicht auf der E-
bene der Bebauungsplanung be-
rücksichtigungsfähig. 

Die bisherigen Informationsveranstal-
tungen hätten gezeigt, dass keine voll-
ständige Sicherheit garantiert werden 
könne. Die Anforderungen der Stör-
fallverordnung seien nicht beachtet 
worden. Gefordert werde ein Störfall-
management bzw. die Erstellung von 
Notfallplänen. Hingewiesen werde 
auch auf die Gefahren, die von terro-
ristischen Angriffen ausgehen können. 
 
Nicht akzeptabel sei, dass die Stadt 
bezüglich der anlagen- und betriebs-
bezogenen Sicherheitsfragen auf die 
Genehmigungsverfahren verweist, die 
von anderen, nicht zur planaufstellen-
den Stadt gehörenden Behörden 
durchzuführen sind. 

nein nein Die Forderung ist auf die Anlage und 
den Betrieb des konkreten Projekts 
bezogen. Sofern zutreffend sind insbe-
sondere die Bestimmungen des Im-
missionsschutzrechts und des Gen-
technikrechts für die Genehmigung 
und den Betrieb beachtlich. Das kon-
krete Ansiedlungsprojekt unterliegt 
nicht der Störfallverordnung. 
 
Im den B-Plan begleitenden städtebau-
lichen Vertrag wird für das konkrete 
Ansiedlungsvorhaben verbindlich die 
Erstellung von Sicherheitskonzepten 
geregelt. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Sicherheitsbedenken / Befürchtung von Belästigungen 
   Mit den eingeleiteten Bauleitplanver-

fahren werden die planungsrechtlich 
erforderlichen Rahmenbedingungen 
definiert. Soweit planungsrechtlich 
möglich und sinnvoll, werden Festset-
zungen getroffen, die die anlagen- und 
betriebsbedingte Sicherheit betreffen. 
Weitere verbindliche Regelungen ent-
hält der städtebauliche Vertrag. Der 
Abschluss der Bauleitplanverfahren ist 
Voraussetzung für die nachfolgenden 
spezialrechtlichen Genehmigungsver-
fahren. 
 
Es ist ein Prinzip der gesetzlichen 
Festlegung, dass planaufstellende Be-
hörde und Genehmigungsbehörde 
nicht identisch sind. 
 
Den Bedenken wird in der Weise 
Rechnung getragen, dass Festset-
zungen im B-Plan und bzgl. des 
konkreten Ansiedlungsprojekts Re-
gelungen im städtebaulichen Ver-
trag getroffen werden, die dem 
Schutz der benachbarten Wohnnut-
zung, den besonderen Bedürfnissen 
der Lebenshilfe sowie der weiter be-
triebenen kleingärtnerischen Nut-
zung dienen. 

Es sei nicht auszuschließen, dass die 
Forschung auf Krankheitserreger der 
Risikostufe S 4 ausgedehnt werde. 
Nach bisherigem Eindruck werde eine 
schrittweise Taktik betrieben. Die For-
schungen müssten auf die Risikostufe 
S 2 beschränkt werden. 
 
Es sei zudem nicht auszuschließen 
bzw. es sei davon auszugehen, dass 
sich die zuständigen Behörden bei 
Überschreitung des genehmigten 
Rahmens scheuten, gegen Verstöße 
vorzugehen, da in diesem Falle Scha-
densersatzforderungen des Unter-
nehmens drohten. 

nein zum Teil Die Frage der Zulässigkeit eines be-
stimmten Forschungszwecks berührt 
die Ebene der Bauleitplanung nur inso-
fern, als hier eine Abwägung mit den 
konkurrierenden öffentlichen und pri-
vaten Belangen - hier insbesondere 
das Schutzbedürfnis der Wohnbevöl-
kerung und die wirtschaftliche Entwick-
lungsfähigkeit angesiedelter Nutzun-
gen - zu erfolgen hat. In diesem Sinne 
wird im B-Plan die Zulässigkeit gen-
technischer Anlagen auf die Sicher-
heitsstufe 3 gemäß Gentechnikgesetz 
beschränkt. Damit ist der Betrieb gen-
technischer Anlagen, die der Sicher-
heitsstufe 4 unterliegen, nicht zulässig. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Sicherheitsbedenken / Befürchtung von Belästigungen 
   Im Rahmen der planungsrechtlich zu-

lässigen Nutzung (Forschung mit Erre-
gern maximal der Sicherheitsstufe 3 
des Gentechnikgesetzes) bedarf jede 
Erregerart einer gesonderten Geneh-
migung, sofern sie nach dem Gen-
technikgesetz erforderlich ist. Nur in 
diesem Rahmen ist der Forschungsbe-
trieb zulässig. 
 
Die vorgetragene Vermutung etwaiger 
Schadensersatzforderungen im Falle 
der Nichterteilung von Genehmigungen 
bzw. im Falle des Vorgehens gegen 
Abweichungen vom genehmigten 
Rahmen entbehrt daher jedweder 
Grundlage. 
 
Die Einhaltung der für den Bau und 
den Betrieb geltenden Anforderungen 
ist im Rahmen des spezialgesetzlichen 
Verfahrens zu beurteilen. 
 
Grundsätzlich muss betont werden, 
dass selbst gentechnische Anlagen, in 
denen mit Erregern der Sicherheitsstu-
fe 4 gearbeitet wird, nicht zwingend 
etwa einen bestimmten Abstand zu 
Wohnbebauung fordern. Auf der 
Grundlage der gesetzlichen Bestim-
mungen und entsprechender Geneh-
migungen werden derartige Laboran-
lagen im Stadtgebiet bereits konfliktfrei 
betrieben. 
 
Aufgrund der Ausrichtung des geplan-
ten Forschungszentrums für Tierimpf-
stoffe (ausschließlich Arbeit mit tierpa-
thologischen Erregern) ist zudem das 
Risiko einer nachhaltigen Gesund-
heitsschädigung für Menschen nicht 
gegeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 24 - 



- 24 - 
 
 
Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen 

Sicherheitsbedenken / Befürchtung von Belästigungen 
   Den Bedenken wird in der Weise 

Rechnung getragen, dass Festset-
zungen im B-Plan und bzgl. des 
konkreten Ansiedlungsvorhabens 
Regelungen im städtebaulichen Ver-
trag getroffen werden, die dem 
Schutz der benachbarten Wohnnut-
zung sowie den besonderen Be-
dürfnissen der Lebenshilfe dienen. 
Dazu gehört, dass durch eine textli-
che Festsetzung im B-Plan For-
schung nur mit Erregern max. der 
Sicherheitsstufe 3 zulässig ist. 

Es sei nicht ersichtlich, dass bautech-
nisch durch bestimmte Filteranlagen 
Vorsorge dafür getragen werde, dass 
über die Abluft keine schädlichen Stof-
fe / Krankheitserreger nach außen ge-
langen. Die sicherheitsrelevanten An-
lagenteile seien redundant auszule-
gen. Es werde der Einsatz des tech-
nisch Möglichen gefordert, um im Sin-
ne gebotener Vorsorge Einwirkungen 
auch unterhalb gesetzlicher Grenz- 
oder Richtwerte zu vermeiden. 
 
 

nein zum Teil Die Bauleitplanverfahren dienen der 
Weiterentwicklung des durch die TiHo 
geprägten Forschungs- und Wissen-
schaftsstandortes grundsätzlich unab-
hängig von dem konkreten Ansied-
lungsinteresse. 
 
Bezüglich des konkreten Projekts wird 
im Wege der Festsetzungen des B-
Planes Nr. 1708, des städtebaulichen 
Vertrages sowie der für die zu errich-
tenden Vorhaben und Anlagen zu er-
teilenden spezialrechtlichen Genehmi-
gungen sichergestellt, dass für die 
Umgebung keine Gefahren, Belastun-
gen oder Belästigungen entstehen. 
 
Die Bedenken können darüber hin-
aus gehend im Rahmen der Bauleit-
planung nicht berücksichtigt wer-
den. 

Es sei zu befürchten, dass Krank-
heitserreger durch Personal und In-
sekten nach außen in die Bevölkerung 
getragen werden. 

nein nein Die - im Übrigen standortabhängige - 
Einhaltung der für den Bau und den 
Betrieb zum Schutz vor gesundheitli-
chen Gefahren geltenden Anforderun-
gen ist im Rahmen des spezialgesetz-
lichen Genehmigungsverfahrens zu 
beurteilen. Zudem erfordert der For-
schungszweck eine unbedingte Beach-
tung hoher Sicherheitsstandards auch 
und gerade zum Schutz der in der For-
schungseinrichtung Tätigen.  
 
Die Bedenken können im Rahmen 
der Bauleitplanung nicht berück-
sichtigt werden. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Sicherheitsbedenken / Befürchtung von Belästigungen 
Es sei nicht ersichtlich, dass der Aus-
trag von Prionen (Krankheiten verur-
sachende Eiweißpartikel im menschli-
chen und tierischen Organismus, die 
wahrscheinlich u.a. die Creutzfeldt-
Jakob-Krankheit beim Menschen und 
BSE beim Rind auslösen können)  
über Luft, Abwasser, Anhaftungen an 
Kleidung, Schuhen, Abfällen etc. aus-
geschlossen ist. Das gleiche gelte für 
den Erreger "RMSA" [Anm. d. Verw.: 
gemeint ist wahrscheinlich MRSA = 
Methicellin-resistenter Staphylococcus 
aureus]. Ferner stelle die geplante An-
lage ein Zoonose-Risiko für die han-
noversche Bevölkerung dar. 

nein nein Die Bauleitplanverfahren dienen der 
Weiterentwicklung des durch die TiHo 
geprägten Forschungs- und Wissen-
schaftsstandortes grundsätzlich unab-
hängig von dem konkreten Ansied-
lungsinteresse. 
 
Bezüglich des konkreten Projekts kann 
nur im Wege der für die zu errichten-
den Vorhaben und Anlagen zu ertei-
lenden spezialrechtlichen Genehmi-
gungen sichergestellt werden, dass für 
die Umgebung keine Gefahren, Belas-
tungen oder Belästigungen aus dem 
Betrieb der zulässigen Nutzungen ent-
stehen. 
 
Zu den angesprochenen Krankheitser-
regern ist auszuführen, dass bisher 
bekannte Prione nicht über die Luft 
transportiert werden. Über die Tierkör-
pervorbehandlung wird sichergestellt, 
dass keine Prione ausgetragen wer-
den. MRSA sind in der Nutztierhaltung 
weit verbreitet und vermutlich eine Fol-
ge weit verbreiteten Antibiotikaeinsat-
zes. Impfstoffe helfen mit, den Antibio-
tikaeinsatz in der Nutztierhaltung wei-
ter zu verringern. 
 
Der Begriff Zoonose umfasst alle Infek-
tionskrankheiten, die vom Menschen 
auf das Tier und vom Tier auf den 
Menschen übertragen werden können. 
Jeder Mensch, der mit Tieren oder ih-
ren Produkten in Berührung kommt, 
kann einer Infektion ausgesetzt wer-
den. Bei der Tierhaltung ist Hygiene 
die wichtigste Maßnahme. Der Betrieb 
der geplanten Forschungseinrichtung 
ist bereits aus dem Nutzungszweck re-
sultierend besonders hohen Hygiene-
Anforderungen unterworfen. Ein erhöh-
tes Zoonose-Risiko durch den Betrieb 
der Einrichtung ist demzufolge nicht zu 
erwarten. 
 
Die Bedenken sind im Rahmen der 
Bauleitplanung nicht berücksichti-
gungsfähig. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Sicherheitsbedenken / Befürchtung von Belästigungen 
Es sei nicht ersichtlich, ob technische 
Maßnahmen zum Schutz vor unbefug-
tem Zutritt vorgesehen seien. Sofern 
eine Beleuchtung auch zur Nachtzeit 
erfolge, müsse berücksichtigt werden, 
dass hiervon wiederum Beleuch-
tungsemissionen ausgingen, die sich 
negativ auf den Menschen und die 
Tierwelt in der Umgebung auswirkten. 
Von daher dürfe die Beleuchtung nur 
das Betriebsgelände und den unmit-
telbaren Zutrittsraum davor erfassen. 

nein nein Die Bedenken sind anlagenbezogen. 
 
Bezüglich des konkreten Projekts wird 
anlässlich der für die zu errichtenden 
Vorhaben und Anlagen zu erteilenden 
spezialrechtlichen Genehmigungen 
auch - sofern rechtlich geboten - der 
Schutz vor unbefugtem Zutritt zu re-
geln sein. Abgesehen davon darf ein 
diesbezügliches Eigeninteresse des 
Forschungsbetriebes unterstellt wer-
den. 
 
Hinsichtlich der erforderlichen Beleuch-
tung ist beabsichtigt, im den B-Plan Nr. 
1708 ergänzenden städtebaulichen 
Vertrag eine Regelung zur Berücksich-
tigung der Belange der unmittelbar be-
nachbarten Lebenshilfe aufzunehmen. 
 
Den Bedenken wird insofern Rech-
nung getragen, dass soweit recht-
lich möglich und sinnvoll, Regelun-
gen im städtebaulichen Vertrag ge-
troffen werden. 

Es sei keineswegs gesichert, dass die 
geplante Anlage überhaupt sicher zu 
betreiben sei, wie es in unmittelbarer 
Nähe zu Wohngebieten und anderen 
sensiblen Nutzungen erforderlich sei. 
Dies auch deshalb, weil es sich um 
einen "Prototyp" handele. Es werde 
daher gefordert, zu allen Sicherheits-
aspekten eine gutachterliche Stel-
lungnahme der Zentralen Kommission 
für die biologische Sicherheit einzuho-
len. 
 
Ferner sei eine Sonderfallprüfung ge-
mäß der TA-Luft vorzunehmen, insbe-
sondere im Hinblick darauf, ob und 
inwieweit Emissionen mit schädlichen 
Auswirkungen freigesetzt werden. 
 
Das Vorsorgegebot des § 5 BImSchG 
sei nicht beachtet worden. Dieses for-
dere den Einsatz des technisch Mögli-
chen, um einen Abstand zu den 
Grenz- bzw. Richtwerten zu erhalten 
und damit verbleibende Risiken zu 
mindern. 

nein teilweise Die Bedenken sind anlagenbezogen. 
 
Bezüglich des konkreten Projekts kann 
nur im Wege der für die zu errichten-
den Vorhaben und Anlagen zu ertei-
lenden spezialrechtlichen Genehmi-
gungen sichergestellt werden, dass für 
die Umgebung keine Gefahren, Belas-
tungen oder Belästigungen entstehen. 
 
Die Beteiligung der Zentralen Kommis-
sion für die biologische Sicherheit ist 
im Gentechnikgesetz abschließend ge-
regelt. Sie erfolgt - falls erforderlich - 
entsprechend dieses Gesetzes im Ge-
nehmigungsverfahren für die Anlage. 
 
Das Ansiedlungsprojekt mag zwar in 
seiner Art neu sein, dennoch sind die 
Forschungstätigkeiten, die zur Herstel-
lung von Tierimpfstoffen führen und 
deren sicherer Betrieb in den o.g. Ge-
nehmigungsverfahren zu beurteilen ist, 
nicht technisches Neuland. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Sicherheitsbedenken / Befürchtung von Belästigungen 
   Die vorgetragene Argumentation, die 

Anlage in der Nähe zu Wohngebieten 
erfordere höhere Sicherheitsanforde-
rungen als in z.B. in landwirtschaftlich 
geprägter Umgebung, ist nicht schlüs-
sig. Letztendlich verhindert eine be-
stimmte Lagesituation nicht die 
Verbreitung von Krankheitserregern. 
 
Die Bedenken bzw. Forderungen 
werden zurückgewiesen. 

Das Unternehmen habe offen zu le-
gen bzw. von vornherein festzulegen, 
mit welchen Krankheitserregern ge-
forscht werde. 

nein nein Die Forderung berührt nicht die Ebene 
der Bauleitplanung. 
 
Im Rahmen der planungsrechtlich zu-
lässigen Nutzung (Forschung mit Erre-
gern maximal der Sicherheitsstufe 3 
des Gentechnikgesetzes) bedarf jede 
Erregerart einer gesonderten Geneh-
migung, sofern sie nach dem Gen-
technikgesetz erforderlich ist. 
 
Die Bedenken sind im Rahmen der 
Bauleitplanung nicht berücksichti-
gungsfähig. 

Angesichts der geplanten gentechni-
schen Anlage werde zur Sicherheit 
der umgebenden Bevölkerung die 
gründliche Untersuchung bzgl. im Bo-
den verbliebener Kampfmittel gefor-
dert. 

ja ja Die Forderung erübrigt sich, da bereits 
in den Begründungs-Entwürfen zu F-
Plan-Änderung und B-Plan entspre-
chende Hinweise gegeben waren. 
 
Die Anregungen sind bereits be-
rücksichtigt. 

In vielfältiger Hinsicht werde das 
Schutzgut Mensch durch das geplante 
Bauvorhaben und auch schon in der 
Bauphase (durch Verkehrsbehinde-
rung, Baulärm, Lichtreize, Baustellen-
verkehre, Schadstoffemissionen und 
Verschmutzung einschließlich der 
damit verbundenen psychischen Be-
lastungen), beeinträchtigt. 

nein zum Teil Der B-Plan Nr. 1708 trifft Festsetzun-
gen, die hinsichtlich des Betriebes der 
geplanten Anlage dem Schutzbedürf-
nis der Nachbarschaft, insbesondere 
der Lebenshilfe, Rechnung tragen. 
Temporäre Störungen während der 
Bauphase sind unvermeidlich. 
 
Den Bedenken wird im Rahmen des 
planungsrechtlich Möglichen Rech-
nung getragen. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Sicherheitsbedenken / Befürchtung von Belästigungen 
Es sei nicht ersichtlich, dass bei dem 
Bauvorhaben dem Stand der Technik 
entsprechende Maßnahmen zur Ver-
meidung von Lärm vorgesehen seien. 
Neben einer Lärmbelastung während 
der Bauphase sei mit einer 
24stündigen Dauerbelastung zu rech-
nen. Hingewiesen werde auch auf die 
schallreflektierende Wirkung des Bau-
körpers. Von Lärm seien nicht nur der 
Mensch, sondern auch die nachtakti-
ven Fledermäuse betroffen. 
 
Gefordert werde der Schutz der an-
grenzenden Wohngebiete mit ent-
sprechenden Lärmschutzmaßnahmen. 
Der Aufwand sei für die einzelnen 
Wohneinheiten zu ermitteln, die Kos-
ten seien von der Fa. Boehringer zu 
tragen. 

zum Teil zum Teil Im Rahmen der Bauleitplanung ist zu-
nächst abzuschätzen, ob und ggf. in 
welchem Umfang von den zulässigen 
Nutzungen Lärmemissionen ausgehen 
können. Erforderlichenfalls sind geeig-
nete Festsetzungen zu treffen. Der  
B-Plan Nr. 1708 setzt daher einen im 
Baugebiet einzuhaltenden immissi-
onswirksamen flächenbezogenen 
Schallleistungspegel fest, der dem 
Schutzbedürfnis der benachbarten 
Nutzungen Rechnung trägt. Die Einhal-
tung dieser Festsetzung obliegt dem 
Vorhabenträger und ist im Rahmen der 
Anlagenzulassungnachzuweisen. 
 
Die im Rahmen des B-Planes und er-
gänzend im städtebaulichen Vertrag 
vorgesehenen Regelungen berücksich-
tigen insbesondere das Schutzbedürf-
nis der direkt angrenzenden Einrich-
tung der Lebenshilfe. 
 
Eine für die Wohngebiete Kirchrode zu 
befürchtende höhere Lärmbelästigung 
durch reflektierten Schall besteht nicht. 
Wenn überhaupt würde Verkehrslärm 
auf der Bemeroder Straße nach Süd-
westen, Bahnlärm der Güterumge-
hungsbahn nach Norden reflektiert. 
 
Den Bedenken wird im Rahmen des 
planungsrechtlich Möglichen Rech-
nung getragen. 

Es sei nicht ersichtlich, dass Maß-
nahmen zur Vermeidung der Belas-
tung der Umwelt durch Abwärme vor-
gesehen seien. Abhilfe könnte eine 
Wärmerückgewinnungsanlage schaf-
fen. 

nein nein Die Anregungen haben keinen pla-
nungsrechtlichen Bezug. 
 
Den Anregungen wird insofern 
Rechnung getragen, als im städte-
baulichen Vertrag für das konkrete 
Ansiedlungsvorhaben verbindliche 
Regelungen zur Abwärmenutzung 
getroffen werden. 

Es werde gefordert, dass die Fa. 
Boehringer die Bevölkerung laufend 
darüber informiert, welche Arten von 
Emissionen, insbesondere welche 
Schadstoffe in welchen Konzentratio-
nen und Mengen emittiert werden. 
Das Unternehmen sei dazu zu ver-
pflichten, die Einsichtnahme in die Da-
ten per Internet bzw. online für die Zeit 
des Betriebes der Anlage zu ermögli-
chen. 

nein nein Die Forderung betrifft nicht die Bauleit-
planung. 
 
 
Die Anregungen sind im Rahmen 
der Bauleitplanung nicht berück-
sichtigungsfähig. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Sicherheitsbedenken / Befürchtung von Belästigungen 
Es sei nicht ersichtlich, dass zur Lage-
rung chemischer Substanzen (u.a. 
großer Mengen an Salzsäure) die ein-
schlägigen Sicherheitsbestimmungen 
beachtet werden. Es dürften nur die 
Mengen für einen Wochenbedarf ge-
lagert werden. 

nein nein Die Forderung betrifft nicht die Bauleit-
planung. 
 
Entsprechende Sicherheitsvorkehrun-
gen werden soweit rechtlich begründ-
bar im anlagenbezogenen Genehmi-
gungsverfahren gefordert, auch unter 
Berücksichtigung des vorbeugenden 
Brandschutzes. 
 
Die Anregungen sind im Rahmen 
der Bauleitplanung nicht berück-
sichtigungsfähig. 

 
Verkehrsbelastung 
Befürchtet wird eine unzumutbare zu-
sätzliche Verkehrsbelastung im Bün-
teweg einschließlich eines hohen Lkw-
Anteils, Staubildungen und Parksuch-
verkehrs. Gefordert werde angesichts 
der angegebenen Zahl der Arbeits-
plätze, des Anliefer- und Besucher-
verkehrs sowie eines sehr hohen Auf-
kommens an Besucherverkehr zu Zei-
ten landwirtschaftlicher Messen und 
Ausstellungen die Einplanung von 300 
Stellplätzen auf dem Baugrundstück. 
 
In einer Zuschrift wird gefordert, dass 
kein zusätzlicher Verkehr auf der Be-
meroder Straße entstehen dürfe. 

ja ja Im Rahmen der Bauleitplanung ist 
grundsätzlich abzuschätzen, ob die 
beabsichtigte bauliche Entwicklung zu 
nicht für die Nachbarschaft zumutba-
ren verkehrlichen Mehrbelastungen 
führen kann. Soweit erforderlich, wären 
Maßnahmen zur Vermeidung von Kon-
flikten aufzuzeigen oder entsprechen-
de Festsetzungen zu treffen. 
 
Den vorgetragenen Befürchtungen lie-
gen Annahmen zur Verkehrszunahme 
zugrunde, die sich aus der Art und der 
Größe der zulässigen Nutzungen nicht 
ableiten lassen. 
 
Die absehbare verkehrliche Zusatzbe-
lastung besteht neben Personalverkehr 
in An- und Ablieferverkehr. Aufgrund 
der neu hinzutretenden Nutzungen ist 
die zukünftige Belastung prognosti-
ziert, die sich jedoch nicht bedeutend 
auf das angrenzende Straßennetz aus-
wirken wird. Dabei ist zu berücksichti-
gen, dass die Bemeroder Straße 
Hauptverkehrsstraße ist mit einer ak-
tuellen Querschnittsbelastung im Be-
reich zwischen Bünteweg und Lange-
Feld-Straße von 6.100 Kfz/24 h. Dem-
gegenüber ist die zu erwartende Zu-
nahme durch die geplante Ansiedlung 
als unerheblich zu bewerten. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Verkehrsbelastung 
   Insbesondere lässt sich die Befürch-

tung, es werde zu Parksuchverkehr 
und Rückstaus kommen, angesichts 
der mit dem konkreten Ansiedlungs-
projekt verbundenen max. 200 Ar-
beitsplätze in der erweiterten Baustufe 
plus evtl. Besucherverkehr auch in An-
betracht der bestehenden TiHo-
Einrichtungen nicht ursächlich auf die-
ses zurückführen. Die Anzahl der not-
wendigen Einstellplätze ergibt sich im 
Genehmigungsverfahren aus den An-
forderungen des Bauordnungsrechts. 
Die entsprechenden Flächen können 
auf dem Baugrundstück untergebracht 
werden. Insofern werden die Bedenken 
und Anregungen teilweise berücksich-
tigt. Die geforderte Anzahl von 300 
Stellplätzen lässt sich jedoch nicht pro-
jektunabhängig begründen. 
 
Die verkehrliche Erschließung der An-
siedlungsfläche erfolgt ausschließlich 
von der Bemeroder Straße aus. Er-
gänzend wird für das konkrete Ansied-
lungsvorhaben eine verbindliche Rege-
lung im städtebaulichen Vertrag getrof-
fen, nach der die damit im Zusammen-
hang stehenden An- und Ablieferungs-
verkehre ausschließlich über die Be-
meroder Straße und den Messe-
schnellweg (Anschlussstelle Zuschlag-
straße) abzuwickeln sind. 
 
Den Bedenken und Anregungen 
wird im städtebaulichen Vertrag  
im Hinblick auf An- und Ablieferver-
kehre Rechnung getragen. 

 
Entsorgung (Tierkörperbeseitigung, Abwasser, Abfälle) 
Die Entsorgung der Tierkadaver in das 
öffentliche Entsorgungsnetz ist abzu-
lehnen.  

nein nein Die Frage der ordnungsgemäßen Tier-
körperbeseitigung ist außerhalb der 
Ebene der Bauleitplanung zu beant-
worten. 
 
Die Abwassersatzung der Landes-
hauptstadt Hannover bestimmt, welche 
Stoffe in das öffentliche Abwassersys-
tem eingeleitet werden dürfen. 
 
Sofern erforderlich sind die Abwässer 
mittels technischer / chemischer Ver-
fahren so aufzubereiten, dass sie ge-
fahrlos an die öffentliche Abwasserbe-
seitigung abgegeben werden können. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Entsorgung (Tierkörperbeseitigung, Abwasser, Abfälle) 
   Durch technische / chemische Maß-

nahmen sollen die Tierkadaver so auf-
bereitet werden, dass sie gefahr- und 
belästigungslos der ordnungsgemäßen 
Tierkörperbeseitigung zugeführt wer-
den können. Diese befindet sich nicht 
auf dem Betriebsgelände des For-
schungszentrums und ist dort auch 
nicht zulässig. Ein Transport vollstän-
diger Tierkadaver soll nicht stattfinden. 
 
Die Bedenken sind in der Sache be-
rücksichtigt. 

Eine Tierkörperbeseitigungsanlage auf 
dem Ansiedlungsgrundstück wird ab-
gelehnt bzw. als nicht zulässig be-
zeichnet. Auf die Bestimmungen des 
Tiernebenproduktegesetzes wird hin-
gewiesen.  

nein zum Teil Der B-Plan setzt die im Sondergebiet 
zulässigen Nutzungen und Anlagen 
abschließend fest. Tierkörperbeseiti-
gungsanlagen sind danach nicht zu-
lässig. Sofern bei der künftigen Nut-
zung auch beseitigungspflichtige Tier-
körper (im Gesetzeswortlaut "Tierne-
benprodukte") anfallen, unterliegt de-
ren Beseitigung den dafür geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen; ggf. ist 
eine Vorbehandlung an Ort und Stelle 
erforderlich. 
 
Die Bedenken sind teilweise be-
rücksichtigt. 

Die ordnungsgemäße Tierkörperbe-
seitigung sei in Frage zu stellen, da 
das Fahrpersonalgesetz den Trans-
port beseitigungspflichtiger Materialien 
über eine Strecke von 50 km hinaus 
untersage. 

nein nein Die mit den eingeleiteten Bauleitplan-
verfahren verbundenen Planungsziele 
sind nicht vorhaben- bzw. anlagenbe-
zogen. Sofern bei der künftigen Nut-
zung auch beseitigungspflichtige Tier-
körper (im Gesetzeswortlaut Tierne-
benprodukte) anfallen, unterliegt deren 
Beseitigung den dafür geltenden ge-
setzlichen Bestimmungen. Im Rahmen 
der Bauleitplanung kann jedoch nicht 
etwa vorausgesetzt werden, dass die-
se nicht eingehalten werden. 
 
Im Übrigen lässt sich die vorgetragene 
Schlussfolgerung nicht aus der aktuel-
len Fassung der Fahrpersonalverord-
nung ableiten. 
 
Die Bedenken sind nicht auf der  
Ebene der Bauleitplanung berück-
sichtigungsfähig. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen /  
Abwägungsvorschlag 

Entsorgung (Tierkörperbeseitigung, Abwasser, Abfälle) 
Es sei nicht ersichtlich, dass die ge-
setzlichen Bestimmungen über das 
Einleiten von Abwasser in das öffentli-
che Entsorgungsnetz eingehalten 
werden. 
 
Es wird vorgetragen, dass die entste-
henden Abwässer aus der Tierhaltung 
zu nicht hinnehmbarer Belastung des 
Kanalnetzes, zur Entstehung von Ge-
fahren für die Gesundheit und zu Ge-
ruchsbelästigungen führen werden. 
 
Für den Fall, dass infolge entstehen-
der Gerüche bautechnische Änderun-
gen an der Kanalisation vorgenom-
men werden müsste, sollte die Fa. 
Boehringer vor Abschluss der Bauleit-
planverfahren verpflichtet werden, 
derartige Baukosten zu tragen. 
 
Abhilfe zur möglichst schadstofffreien 
Ableitung könne die Auflage einer 
Abwasserbehandlung vor Ort schaf-
fen. 

nein nein Die Frage der ordnungsgemäßen und 
belästigungsfreien Abwasserbeseiti-
gung ist außerhalb der Ebene der Bau-
leitplanung zu beantworten.  
 
Unabhängig davon ist die zu erwarten-
de Abwassermenge im Vergleich zu 
den Abwässern aus den Wohngebie-
ten Kirchrodes so gering, dass das 
Kanalnetz nicht spürbar zusätzlich be-
ansprucht wird. 
 
Die Abwassersatzung der Landes-
hauptstadt Hannover bestimmt, welche 
Stoffe in das öffentliche Abwassersys-
tem eingeleitet werden dürfen. 
 
Sofern erforderlich sind die Abwässer 
mittels technischer / chemischer Ver-
fahren so aufzubereiten, dass sie ge-
fahrlos an die öffentliche Abwasserbe-
seitigung abgegeben werden können. 
 
Die Bedenken und Anregungen sind 
nicht auf der Ebene der Bauleitpla-
nung berücksichtigungsfähig. 

Die Beseitigung fester Abfälle sei un-
geklärt. 

nein nein Die Frage der ordnungsgemäßen so-
wie gefahren- und belästigungsfreien 
Abfallbeseitigung ist außerhalb der 
Ebene der Bauleitplanung von den zu-
ständigen Stellen im Rahmen der 
nachfolgenden Genehmigungen zu 
beantworten. Die ordnungsgemäße 
Abfallbeseitigung liegt im Verantwor-
tungsbereich des Unternehmers. Ihr 
stehen allerdings auch keine durch-
greifenden Hindernisse entgegen, die 
einen Vollzug des B-Planes zwingend 
ausschließen würden. 
 
Die Bedenken sind nicht auf der  
Ebene der Bauleitplanung berück-
sichtigungsfähig. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen /  
Abwägungsvorschlag 

Entsorgung (Tierkörperbeseitigung, Abwasser, Abfälle) 
Die gesamte Entsorgung sei ange-
sichts der anfallenden "Unmengen" an 
kontaminiertem Abwasser und Abluft 
ungeklärt. 

nein nein Die Annahme, es würden "Unmengen" 
kontaminierter Abwässer und kontami-
nierte Abluft anfallen, entbehrt einer 
tragfähigen Grundlage. Im Rahmen der 
spezialrechtlichen Genehmigungsver-
fahren ist sicherzustellen, dass keine 
für die Gesundheit des Menschen 
problematischen Schadstoffe zur Ent-
sorgung anfallen. 
 
Die Bedenken sind nicht auf der  
Ebene der Bauleitplanung berück-
sichtigungsfähig. 

Es sei nicht ersichtlich, ob überhaupt 
die Aufnahmefähigkeit des Kanalnet-
zes für die zu erwartenden "Unmen-
gen" an Abwasser geprüft worden sei. 
Es werde eine Verpflichtung zur An-
passung der Kanalisation an die er-
höhte Belastung erwartet. Zu befürch-
ten sei ansonsten, dass Keller der an-
grenzenden Wohngebiete regelmäßig 
unter Wasser stehen würden. 
 
Gefordert werde, die bei dem Betrieb 
anfallenden Abwässer vor Ort zu sam-
meln, zu behandeln und ggf. in geeig-
neten Tanklastwagen abzufahren und 
nicht in das städtische Kanalnetz zu 
verbringen. 
 
Auf einen Zeitungsartikel, in dem sei-
tens des Abfallwirtschaftsbetriebes 
über das "marode" Kanalnetz und eine 
zu befürchtende Zunahme der Rat-
tenpopulation berichtet worden sei, 
wird hingewiesen. 
 
Maßnahmen zur Reduzierung des 
Abwasseraufkommens seien nicht er-
kennbar. Eine Wiederaufbereitungsan-
lage solle als Auflage gefordert wer-
den. 
 
 

zum 
Teil 

zum 
Teil 

Bei den durch bauliche Nutzungen auf 
Grundstücken entstehenden Abwäs-
sern sind zu unterscheiden das mit 
dem Betrieb verbundene Schmutzwas-
seraufkommen und das Oberflächen-
wasser aus Niederschlägen. Diese 
Abwässer werden in das getrennte 
Kanalsystem (Schmutz- und Regen-
wasserkanalnetz) abgeführt. Bei den 
vorgetragenen Bedenken wird indes 
teilweise - nämlich bezogen auf die Be-
fürchtung, dass die Keller der umlie-
genden Bebauung unter Wasser ste-
hen würden - nicht zwischen den ge-
trennten Kanalnetzen unterschieden. 
 
Im Rahmen der Bauleitplanaufstellung 
ist zunächst nur zu prüfen, ob grund-
sätzlich die entwässerungstechnischen 
Voraussetzungen für die angestrebte 
bauliche Entwicklung gegeben sind 
und - wenn dieses nicht der Fall wäre - 
ob sie geschaffen werden können. Zu-
ständig für die Beurteilung der Entwäs-
serungskapazitäten ist die hannover-
sche Stadtentwässerung. Nach fachli-
cher Beurteilung ist der Anschluss des 
Plangebietes an das bestehende öf-
fentliche Schmutz- und Regenwasser-
kanalnetz gegeben. Die Bedenken sind 
damit berücksichtigt. Das Problem be-
stehender Entwässerungssysteme be-
steht heute eher in einer Minderauslas-
tung als in einer Überlastung. 
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F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen /  
Abwägungsvorschlag 

Entsorgung (Tierkörperbeseitigung, Abwasser, Abfälle) 
   Bezüglich des Regenwasserkanalnet-

zes sind keine Anhaltspunkte dafür er-
sichtlich, dass in den angrenzenden 
Gebieten Schäden durch etwa von 
dem Bauvorhaben verursachte erhöhte 
Grundwasserstände, die zu Kellerüber-
flutungen führen könnten, zu erwarten 
seien. Sofern nicht eine gezielte Re-
genwasserversickerung vorgenommen 
werden kann (nur nach vorheriger Auf-
höhung des Geländes), ist entwässe-
rungstechnisch eine Abflussbeschrän-
kung vorgegeben. Eine Rückhaltung 
des Niederschlagswassers ist ggf. vor-
zuschalten. 
 
Nach fachlicher Beurteilung sind die 
erforderlichen Entwässerungskapa-
zitäten vorhanden. Insofern ist den 
Bedenken bzw. Forderungen bereits 
Rechnung getragen. 
 
Die Bedenken und Anregungen sind 
- soweit mit ihnen bestimmte Anla-
gen zur Abwasserbehandlung ge-
fordert werden - formell nicht auf 
der Ebene der Bauleitplanung be-
rücksichtigungsfähig, da sie techni-
sche Details der Vorhabensplanung 
betreffen. 

Vor seiner Ableitung in das Kanalsys-
tem sei eine Vorklärung des auf dem 
Gelände anfallenden Niederschlags-
wassers erforderlich, da es mit den 
äußeren Betriebseinrichtungen unmit-
telbar in Berührung komme. Auch eine 
Vermischung mit aus Anlagenteilen 
austretendem Kondenswasser sei 
nicht auszuschließen. 
 
Es sei nicht geprüft, ob das Kanalsys-
tem das anfallende Niederschlags-
wasser aufnehmen könne. In jedem 
Falle seien ein Rückhaltebecken und 
eine gedrosselter Abgabe vorzusehen.  

nein zum Teil Die Ableitung des anfallenden Oberflä-
chenwassers in das Entwässerungs-
system ist von der Stadtentwässerung 
zu beurteilen. Eine ggf. vorgesehene 
Einleitung in das oberirdische Gewäs-
sersystem erfolgt nach den wasser-
rechtlichen Bestimmungen, desglei-
chen eine Rückhaltung auf dem 
Grundstück. 
 
Ferner werden die von der Stadt ge-
planten und z.T. bereits umgesetzten 
wasserbaulichen Maßnahmen im Ein-
zugsbereich des Büntegrabens bereits 
vor Baubeginn des konkreten Ansied-
lungsprojekts zu einer deutlichen Ver-
ringerung des Hochwasserabflusses 
im Büntegraben führen. Dessen Reali-
sierung führt zu keiner Erhöhung des 
Abflusses im Büntegraben. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen 

Entsorgung (Tierkörperbeseitigung, Abwasser, Abfälle) 
   Die geplante Erweiterung der Wasser-

flächen des Heistergrabens und des 
Büntegrabens wird die abflusstechni-
sche Situation im Umfeld des Plange-
bietes verbessern. Für eine Einleitung 
von Niederschlagswasser in die ge-
nannten Vorfluter ist eine wasserrecht-
liche Genehmigung erforderlich. Die 
Untere Wasserbehörde hat im Rahmen 
der Behördenabstimmung bereits vor-
sorglich darauf hingewiesen, dass da-
für ein maximaler Abflusswert von  
3 l/sec*ha einzuhalten wäre. 
 
Die Bedenken und Anregungen sind 
bereits in wassertechnisch wirksa-
mer Weise berücksichtigt. 

 
Eingriff in Natur, Landschaft und Klima 
Das Plangebiet sei im RROP durch 
verschiedene Festlegungen als Nah-
erholungsgebiet ausgewiesen. Die 
Bauleitpläne verstießen dagegen. Die 
Darstellung in den Begründungen, es 
handele sich dabei um nicht parzel-
lenscharfe Festlegungen, werde wi-
dersprochen. 
 

ja 
 

ja 
 

Der Flächennutzungsplan im Maßstab 
1:10.000 enthält prinzipiell Darstellun-
gen, die nicht parzellenscharf sind und 
daher für die Bebauungspläne Ent-
wicklungsspielraum lassen. Umso 
mehr muss zwangläufig das im Maß-
stab 1:50.000 erstellte RROP Parzel-
lenunschärfe aufweisen. Trotz des gro-
ben Bestimmtheitsgrades ist nach vor-
heriger Abstimmung mit der Region 
Hannover die Durchführung eines Ziel-
abweichungsverfahrens beantragt 
worden, um die Konformität mit den 
regionalplanerischen Zielen herzustel-
len. 
 
Die Bedenken sind insofern berück-
sichtigt, als die Übereinstimmung 
mit den regionalplanerischen Zielen 
durch ein Zielabweichungsverfahren 
hergestellt wird. 

Das Naherholungsgebiet sowie das 
Vorkommen von Tieren und Pflanzen 
gehe nicht hinnehmbar bei einer Be-
bauung verloren. 

ja ja Dies betrifft nur einen Teil, nämlich den 
nördlich des Heistergrabens gelegenen 
Planbereich. Allerdings wurden auch 
hier in jüngster Zeit einige Kleingärten 
schon nicht mehr bewirtschaftet. Die 
Fläche der ehemaligen Kleingartenko-
lonie Sommerlust war bereits lange vor 
der nunmehr betriebenen Bauleitpla-
nung aufgegeben und geräumt und 
dient seitdem nicht mehr der Naherho-
lung. 
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F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Eingriff in Natur, Landschaft und Klima 
   Mit dem B-Plan Nr. 1708 ist zusätzlich 

zum Planungsziel der Weiterentwick-
lung des Standortes für Wissenschaft 
und Forschung auch geplant, das Netz 
der Grünverbindungen weiterzuentwi-
ckeln und damit zu verbessern, so 
dass der Erholungswert des Freirau-
mes für die Kirchröder Wohnbevölke-
rung gesteigert werden kann. 
 
Die Bedenken werden nach durch 
Verbesserung des Grünverbin-
dungssystems teilweise berücksich-
tigt. 

Das geplante Bauvorhaben stelle vor 
allem wegen seiner einem Bunker 
gleichkommenden "riesigen Baumas-
se" eine erhebliche Beeinträchtigung 
der Landschaft sowie der Tier- und 
Pflanzenwelt dar. Diese Beeinträchti-
gung ließe sich vermeiden, wenn das 
Bauvorhaben in der Umgebung Han-
novers angesiedelt würde. 

ja ja Jede bauliche Entwicklung im Plange-
biet führt zu einer Veränderung des 
Orts- und Landschaftsbildes. Die örtli-
che Situation ist geprägt einerseits von 
der in Teilen noch vorhandene Klein-
gartennutzung und dem aufgelassenen 
Kleingartengelände, andererseits je-
doch durch die Lage an der stark fre-
quentierten Bemeroder Straße und der 
ebenfalls stark frequentierten Gü-
terumgehungsbahn, die sich durch ihre 
Dammlage deutlich nachteilig auf das 
Orts- und Landschaftsbild auswirkt. 
Hinzuweisen ist auch auf das die örtli-
che Situation bestimmende Verwal-
tungsgebäude der TiHo. 
 
Da die äußere Gestaltung des konkre-
ten Ansiedlungsprojekts noch nicht be-
stimmt ist, lassen sich bei gegenwärti-
gem Stand aus dem im B-Plan festzu-
setzenden Maß der baulichen Nutzung 
noch keine Rückschlüsse auf das Aus-
sehen herleiten. Es ist angesichts des 
Vorhabenzwecks, ein europäisches 
Tierimpfzentrum zu errichten, von einer 
Gestaltung auszugehen, die sowohl 
betrieblichen Erfordernissen als auch 
dem angestrebten qualitätvollen Er-
scheinungsbild gerecht wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 37 - 



- 37 - 
 
 
Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
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Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Eingriff in Natur, Landschaft und Klima 
   Die Forderung, das Bauvorhaben zur 

Vermeidung von Beeinträchtigungen 
des Landschaftsbildes in der hanno-
verschen Umgebung anzusiedeln, er-
scheint inkonsequent, denn in diesem 
Falle würde ungleich stärker das Orts- 
und Landschaftsbild verändert bzw. 
beeinträchtigt.  
 
Die Bedenken werden insofern be-
rücksichtigt, als der B-Plan durch 
unterschiedliche Höhenfestsetzun-
gen eine Baukörpergliederung fest-
setzt. 

Mit Grund und Boden werde nicht - 
wie nach dem BauGB gesetzlich vor-
gesehen - sparsam umgegangen. Die 
natürlichen Bodenfunktionen gingen 
verloren. Auf die Missachtung der 
selbstgegebenen Agenda 21 wird hin-
gewiesen. 

ja ja Der Auftrag des BauGB verhindert 
nicht jegliche städtebauliche Entwick-
lung sondern hebt den besonderen Be-
lang der Schonung der Ressource Bo-
den hervor. In diesem Sinne soll darauf 
hingewirkt werden, dass der Eingriff 
nach Möglichkeit auf das unvermeidba-
re Maß beschränkt wird. 
 
Eine Inanspruchnahme von Grund und 
Boden wäre im Übrigen auch - und in 
vermutlich größerem Maße - bei einer - 
in den Äußerungen geforderten - An-
siedlung in einer landwirtschaftlich ge-
nutzten Umgebung gegeben. Eine aus-
führliche Auseinandersetzung mit dem 
Schutzgut Boden erfolgt in den Be-
gründungen der Bauleitpläne. 
 
Die Bauleitplanverfahren folgen entge-
gen dem vorgetragenen Vorwurf viel-
mehr in besonderem Maße dem Auf-
trag des BauGB, mit Grund und Boden 
sparsam umzugehen, indem sie das 
Prinzip "Innenentwicklung vor Außen-
entwicklung" umsetzen. Dieses Grund-
ziel ermöglicht die Nutzung vorhande-
ner technischer Infrastruktur (Medien, 
Verkehr). 
 
Die Bedenken vermögen auch ange-
sichts der Tatsache, dass an anderer 
Stelle der Äußerungen die geplante 
Wohngebietserweiterung ausdrücklich 
unterstützt wird, nicht zu überzeugen. 
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Eingriff in Natur, Landschaft und Klima 
   Die Lokale Agenda 21 ist eine wichtige 

Grundlage städtischen Handels für ei-
ne nachhaltige Entwicklung. Sie be-
deutet jedoch nicht Stillstand städti-
scher Entwicklung. Im Rahmen der 
Bauleitplanung sind die gemäß Pla-
nungsrecht zu beachtenden Anforde-
rungen maßgebend. 
 
Die Bedenken werden zurückgewie-
sen. 

Das Bauvorhaben führe in seinen in-
dustriellen Ausmaßen zu einer Beein-
trächtigung des Schutzgutes Wasser, 
insbesondere durch weitgehende Ver-
siegelung. Gefordert werde eine Re-
duzierung der Versiegelung auf ein 
Minimum. 

ja ja Mit der beabsichtigten baulichen Ent-
wicklung ist unvermeidbar auch die 
Versiegelung von Flächen verbunden. 
Der üblicherweise angestrebte Aus-
gleich des Verlustes an Grundwasser-
aufkommen kommt beim Plangebiet 
wegen der zeitweise geringen Grund-
wasserflurabstände nicht zum Ansatz, 
sofern nicht Geländeerhöhungen vor-
genommen werden. Zur Minderung der 
Versieglung wird für Stellplatzflächen 
über 100 m² die Anpflanzung und der 
Erhalt von Bäumen festgesetzt. 
 
Den Bedenken / Anregungen wird 
insofern Rechnung getragen, als im 
planungsrechtlich möglichen Rah-
men Festsetzungen zur Minimierung 
der Versiegelung getroffen werden. 

Das Ausbaggern für große und flä-
chendeckende Unterkellerungen so-
wie umfangreiche Tiefbauarbeiten in 
unmittelbarer Nähe des schützenswer-
ten Gebiets sei wegen der nachteili-
gen Grundwasser absenkenden Wir-
kung zu unterlassen. 

nein nein Dass mit dem Bauvorhaben großflä-
chige Unterkellerungen verbunden sei-
en, ist eine Vermutung. Sie sind jeden-
falls für den Planvollzug nicht zwin-
gend erforderlich. Soweit in den 
Grundwasserhaushalt im Zuge der 
Baumaßnahmen eingegriffen werden 
soll, greifen außerhalb der Bauleitpla-
nung die einschlägigen Vorschriften 
des Wasserrechts. Eingriffe in den 
Grundwasserhaushalt sind nur mit 
wasserbehördlicher Erlaubnis oder 
Bewilligung zulässig. 
 
Die Bedenken können in den Bau-
leitplanverfahren nicht berücksich-
tigt werden. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Eingriff in Natur, Landschaft und Klima 
Die ökologische Besonderheit des 
"feuchten Gebietes" sei gekennzeich-
net durch seinen zum Teil sehr alten 
Baumbestand und einer Vielzahl von 
besonders geschützten Tieren. Auf-
grund der jahrelangen Brache weise 
das Plangebiet einen intensiven Le-
bensraum für die Tierwelt auf. Die be-
sonders wertvollen Biotope seien zu 
schützen. Die Flächen seien unver-
zichtbar für die auf diese Lebensräu-
me angewiesenen Tierarten. Das 
Plangebiet sei daher von hoher bis 
sehr hoher Bedeutung für die Schutz-
güter Tiere und Pflanzen. 

ja ja Das Plangebiet besteht etwa je zur 
Hälfte aus der Brache der ehemaligen 
Kleingartenkolonie "Sommerlust" und 
nördlich des Heistergrabens aus über-
wiegend noch bzw. bis vor kurzem be-
wirtschafteten Kleingartenflächen. Nur 
die Sommerlust-Fläche hat durch ei-
nen höheren Strukturreichtum, einen 
dichteren Baumbestand und eine grö-
ßere Artenvielfalt eine höhere Bedeu-
tung für die Schutzgüter Tiere und 
Pflanzen. 
 
Die Erfassung und Bewertung der Bio-
toptypen, der Flora und der Fauna die-
nen standardgemäß der Ermittlung der 
abwägungserheblichen Belange zu 
den Schutzgütern Tiere und Pflanzen. 
Entsprechende Untersuchungen wur-
den durchgeführt und durch einen ar-
tenschutzrechtlichen Fachbeitrag er-
gänzt. Die Ergebnisse finden in den 
Umweltberichten der Begründungen zu 
den Bauleitplänen Berücksichtigung.  
 
Unter Abwägungsgesichtspunkten 
lässt sich daraus nicht ableiten, dass 
eine bauliche Entwicklung nicht mög-
lich wäre. In Abwägung der konkurrie-
renden Belange wird hier der Sied-
lungsentwicklung der Vorrang einge-
räumt. 
 
Anzumerken ist, dass die vorgetrage-
nen Bedenken bzgl. der Schutzgüter 
Tiere und Pflanzen im Widerspruch 
stehen zu der an anderer Stelle vorge-
tragenen Forderung, eine Wohnungs-
bauentwicklung am Westrand von 
Kirchrode (auf ebenfalls aufgelassenen 
Kleingartenflächen) dürfe nicht behin-
dert werden. 
 
Die Bedenken werden zurückgewie-
sen. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Eingriff in Natur, Landschaft und Klima 
Der vorgesehene Ausgleich sei völlig 
unzureichend. Es würden nur Flächen 
aufgewertet, die ohnehin schon Vege-
tation aufweisen. Geeignete Maß-
nahmen könnten nur sein, wenn vor-
handene Bauruinensubstanz und ver-
siegelte Fläche mindestens im glei-
chen Umfang renaturiert würden, in 
dem neue Bausubstanz und versiegel-
te Fläche geschaffen würden. 

ja ja Die vorgesehenen Ausgleichsmaß-
nahmen entsprechen nach Art und 
Umfang dem Ergebnis fachlich aner-
kannter Methodik. Die Festsetzung im 
B-Plan erfolgt im Rahmen des pla-
nungsrechtlich Möglichen und des ab-
wägungsrechtlich Vertretbaren. 
 
Die Bedenken werden zurückgewie-
sen. 

Im Plangebiet seien Objekte von ge-
sellschaftlicher Bedeutung und archi-
tektonisch wertvolle Bauten vorhan-
den. Deren Beeinträchtigung sei nicht 
hinnehmbar. Genannt werden der 
Büntepark mit der Beindorff'schen Vil-
la, die Bünte-Aue und der Heistergra-
ben sowie der Westfalenpark, ferner 
die vorhandene Stieleiche, die durch 
das Bauvorhaben der Allgemeinheit 
entzogen werde. 

ja ja Innerhalb des Plangebiet befinden sich 
keine Kultur- oder Sachgüter, die im 
Sinne des Baugesetzbuches ein 
Schutzgut darstellen würden. Zu be-
rücksichtigen ist dagegen der benach-
barte denkmalgeschützte Büntepark 
mit dem ebenfalls denkmalgeschützten 
Villen-Gebäude. Deren Bestand wird 
durch die benachbarte bauliche Ent-
wicklung nicht gefährdet. Für eine ei-
ner Bestandsgefährdung gleichkom-
mende Beeinträchtigung bestehen 
gleichfalls keine Anhaltspunkte. Der 
Westfalenpark liegt in rd. 600 m Ent-
fernung. Die Stieleiche, deren Bestand 
und Erhalt durch Festsetzungen im B-
Plan sowie über verbindliche Regelun-
gen im städtebaulichen Vertrag gesi-
chert wird, ist Naturgut. 
 
Büntegraben und Heistergraben fallen 
unter das Schutzgut Wasser. Für diese 
Gewässer werden im B-Plan besonde-
re Flächen für den naturnahen Ausbau 
festgesetzt. 
 
Die Bedenken werden teilweise be-
rücksichtigt. 

Die Belange des Klimaschutzes seien 
nicht beachtet. Negative Auswirkun-
gen durch hohen Energieverbrauch, 
Abwärme und den Gebrauch von 
Chemikalien seien zu erwarten. 
 
Durch das geplante Vorhaben seien 
erhebliche klimatische Beeinträchti-
gungen zu erwarten. Entgegenwirken-
de Maßnahmen (Baukörper-
Gliederung, Anpflanzungen) seien im 
Bebauungsplan nicht berücksichtigt. 

ja ja Entgegen der Darstellung der Einwan-
derheber führt die - unabhängig von 
dem konkreten Vorhaben - geplante 
bauliche Entwicklung nicht zu einer 
bioklimatischen Zusatzbelastung. Die 
Bedeutung des Ansiedlungsgeländes 
für die Kaltluftproduktion ist gering. Be-
züglich des konkreten Ansiedlungsvor-
habens ist festzustellen, dass die zu fil-
ternde Abluft weniger Feinstaub als die 
Umgebungsluft enthalten wird. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Eingriff in Natur, Landschaft und Klima 
   Eine in den B-Plan zu übertragene 

Gliederung der geplanten Baukörper 
wird nicht vorgenommen, da der B-
Plan nicht auf das konkrete Vorhaben 
bezogen aufgestellt wird und durch 
Festsetzung eines Baufeldes mit Fest-
setzung des Maßes der baulichen Nut-
zung lediglich die Rahmenbedingun-
gen definiert. 
 
Der B-Plan trifft auch klimawirksame 
Festsetzungen über Bepflanzungsbin-
dungen. Ergänzend sind für das kon-
krete Ansiedlungsvorhaben Regelun-
gen in einem städtebaulichen Vertrag 
über Maßnahmen zur CO2-Minderung 
vorgesehen. 
 
Die Bedenken und Anregungen wer-
den im dargestellten Sinne berück-
sichtigt. 

Es sei nicht ersichtlich, dass die tech-
nischen Möglichkeiten zur Minimie-
rung des Energieverbrauchs und 
Vermeidung von Abwärme ausge-
schöpft werden. Eine Photovoltaikan-
lage biete sich an, ferner eine Passiv-
haustechnologie. Auf die Möglichkeit 
der Fernwärmenutzung werde hinge-
wiesen. 
 
Zum Anreiz eines niedrigeren Ener-
gieverbrauchs sollte ein höherer 
Stromtarif festgesetzt werden. 

nein nur zum 
Teil 

Ein grundsätzliches Anliegen der Lan-
deshauptstadt Hannover ist, darauf 
hinzuwirken, dass Vorhaben in mög-
lichst energieeffizienter Weise ausge-
führt werden, um die für das Klima 
schädliche CO2-Belastung zu senken. 
Die planungsrechtlichen Möglichkeiten 
zur Übertragung dieses Ziels in die 
Bebauungspläne sind sehr gering und 
beschränken sich im Wesentlichen auf 
mittelbare Festsetzungen (z.B. Stel-
lung der Gebäude, Abstände, Zahl der 
Vollgeschosse). Darüber hinaus sind 
Vereinbarungen mit dem Vorhabenträ-
ger über eine CO2-mindernde Bauwei-
se in städtebaulichen Verträgen mög-
lich und hier auch vorgesehen. 
 
Bezüglich des konkreten Ansiedlungs-
projekts hat der Vorhabenträger ange-
kündigt, den Einsatz von Photovoltaik 
zu prüfen, Abwärme durch Wärme-
rückgewinnung zu minimieren und An-
schlusspotentiale der Fernwärme zu 
nutzen. Verbindliche Regelungen sind 
im städtebaulichen Vertrag vorgese-
hen. Zudem hat das Unternehmen dar-
gelegt, sich mit ProKlima um eine  
energieeffiziente Bauweise zu bemü-
hen. 

 
 
 
 

- 42 - 



- 42 - 
 
 
Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Eingriff in Natur, Landschaft und Klima 
   Die Frage der Gestaltung des Stromta-

rifs liegt außerhalb der Ebene der Bau-
leitplanung und ist Ergebnis der Ver-
einbarungen zwischen dem Versor-
gungsunternehmen und dem Verbrau-
cher. 
 
Den Bedenken und Anregungen 
wird in der Weise entsprochen, dass 
für das konkrete Ansiedlungsvorha-
ben im begleitenden städtebauli-
chen Vertrag verbindliche Regelun-
gen zur CO2 mindernden Bauweise 
aufgenommen werden. 

 
Verfahrensmängel / Planmängel 
Das gesamte Planverfahren sei er-
messensfehlerhaft, weil sich die Stadt 
bereits vor deren Abschluss festgelegt 
habe und eindeutig für die Ansiedlung 
Partei ergriffen habe. 

ja ja Die Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange hat in der Bauleitpla-
nung nach den Maßstäben des Bau-
gesetzbuches zu erfolgen. Ein Abwä-
gungsfehler läge vor, wenn die plan-
aufstellende Gemeinde sich in einer 
Weise binden würde, die keine gebo-
tene Abwägung mehr zulässt. Eine 
derartige Bindung liegt nicht vor und ist 
auch nicht in Äußerungen darüber zu 
sehen, dass die Ansiedlung im städti-
schen Interesse zu begrüßen sei. 
 
Die Ansiedlung liegt, wie mehrfach in 
den Zielsetzungen zur Stadtentwick-
lung ausgeführt, im öffentlichen Inte-
resse, solange nicht andere Belange 
dazu führen, dieses Interesse hintan-
zustellen. 
 
Die Bedenken werden zurückgewie-
sen. 

Wirtschaftliche Interessen der Fa. 
Boehringer Ingelheim seien über das 
Wohl der Allgemeinheit gestellt wor-
den. 

zum Teil zum Teil Die Kritik beinhaltet den Vorwurf der 
abwägungsfehlerhaften Entscheidung. 
Sie wäre nur dann gerechtfertigt, wenn 
trotz offensichtlicher, von dem Pla-
nungsziel bei Realisierung ausgehen-
der Gefahren und Immissionen die pla-
nerische Entscheidung getroffen bzw. 
aufrechterhalten wird. Das ist jedoch 
bei dem erreichten Stand der Projekt-
planung nicht erkennbar. 
 
Die Bedenken werden zurückgewie-
sen. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Verfahrensmängel / Planmängel 
Der Bebauungsplan sei ein vorhaben-
bezogener Plan.  

nein ja Der B-Plan Nr. 1708 wird als sog. "An-
gebotsbebauungsplan" aufgestellt, der 
nicht - wie ein vorhabenbezogener B-
Plan gemäß § 12 BauGB - untrennbar 
mit einem konkreten Vorhaben ver-
bunden ist. 
 
Die beabsichtigten Festsetzungen be-
rücksichtigen zwar die Art der Nutzun-
gen, die mit dem konkreten Projekt ge-
plant sind, definieren jedoch die für je-
de Ansiedlung einzuhaltenden pla-
nungsrechtlichen Rahmenbedingun-
gen. Der B-Plan schafft damit Pla-
nungsrecht für jedwedes Projekt, dass 
sich im Rahmen der Festsetzungen 
bewegt. 
 
Die Bedenken werden zurückgewie-
sen. 

Es wird widersprochen, dass es ein öf-
fentliches Interesse an der Änderung 
des Flächennutzungsplanes und an 
der Aufstellung des Bebauungsplanes 
gebe. Die Bauleitpläne verfolgten 
auch keine allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung sondern sie dien-
ten allein den Interessen der Fa. 
Boehringer. 
 
Ein Bebauungsplan, der eine Einzel-
regelung beinhalte, sei jedoch nichtig. 
Verwiesen werde auf ein dementspre-
chendes Urteil des OVG Saarland. 

ja ja Die Fortentwicklung des durch die Ti-
Ho geprägten Standortes für Wissen-
schaft und Forschung ist städtebaulich 
erwünscht und liegt damit im öffentli-
chen Interesse, da damit der Standort 
Hannover allgemein und der lokale 
Standort im besonderen gestärkt wer-
den kann. 
 
Der im Verfahren befindliche B-Plan 
Nr. 1708 ist nicht auf das konkrete An-
siedlungsvorhaben bezogen, bezieht 
aber spezifische Aspekte dieses Vor-
habens in seine Festsetzungen ein. 
Die Einschätzung, ein derartiger  
B-Plan sei nichtig, ist rechtlich nicht zu-
treffend. 
 
Das von den Einwanderhebern zur 
Begründung angeführte Urteil des 
OVG Saarland ist nicht einschlägig, da 
der B-Plan Nr. 1708 ein sog. Ange-
botsbebauungsplan ist. Ferner ist an-
zumerken, dass das BauGB selbst mit 
dem Planinstrument des vorhabenbe-
zogenen B-Planes eine Einzelfallrege-
lung ermöglicht. 
 
Die Bedenken werden zurückgewie-
sen. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Verfahrensmängel / Planmängel 
Die Stadt hätte für den Verkauf der 
Grundstücke eine europaweite Aus-
schreibung durchführen müssen, da 
eine "zweckbindende Bauverpflich-
tung" vorliege. 

nein nein Der Vorwurf ist unzutreffend. Der B-
Plan Nr. 1708 ist nicht im Sinne von  
§ 12 BauGB auf das konkrete Ansied-
lungsvorhaben bezogen. Eine Bauver-
pflichtung wird nicht begründet. Eine 
Ausschreibung ist dem geforderten 
Sinne ist daher rechtlich nicht erforder-
lich. 
 
Die Bedenken werden zurückgewie-
sen. 

Die Fa. Boehringer sei eindeutig ge-
genüber anderen Grundstückinteres-
senten bevorzugt worden. So habe 
früher die Montessori-Schule dort eine 
weiterführende Schule errichten wol-
len. Sie sei jedoch abgewiesen wor-
den. Es habe den Anschein, als wenn 
das Grundstück bereits seit langem für 
das Unternehmen reserviert worden 
sei. 

nein nein Der Ansiedlungswunsch der Fa. Boeh-
ringer hat sich erst vor verhältnismäßig 
kurzer Zeit konkretisiert. Das Vorhaben 
entspricht in besonderem Maße der 
langjährigen städtebaulichen Zielvor-
stellung. 
 
Die Bedenken werden zurückgewie-
sen. 

Unter Verweis auf die Anforderungen 
des UVP-Gesetzes werden die vorlie-
genden Angaben in der Begründung 
zum B-Plan zur Umweltverträglich-
keitsprüfung als völlig unzureichend 
dargestellt. Insbesondere fehle eine 
allgemein verständliche Aufbereitung. 

nein ja Die Einschätzung der Einwanderheber 
geht insofern fehl, als die Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach den Bestim-
mungen des BauGB durchgeführt wird. 
Im Sinne eines Planungsprozesses ist 
die Begründung mit dem integrierten 
Umweltbereicht dem jeweiligen Pla-
nungs- und Erkenntnisstand anzupas-
sen. 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlich-
keitsbeteiligung kann daher naturge-
mäß noch nicht der endgültige Stand 
erreicht sein. Mit der Weiterentwick-
lung des Bauleitplans wird auch der 
Umweltbericht auf die aktuelle Er-
kenntnislage gestellt. 
 
Die Bedenken sind teilweise be-
rücksichtigt. 

Unter Hinweis auf die beabsichtigte 
"Massentierhaltung" seien beim Be-
bauungsplan Nr. 1708 die Vorschriften 
der TA-Luft bezüglich der erforderli-
chen Abstände zu Wohnbebauung 
(ca. 370 m) nicht beachtet worden. 
Der Bebauungsplan sei daher nicht 
genehmigungsfähig. 

nein zum Teil Mit der Verwaltungsvorschrift TA-Luft 
wird eine bundeseinheitliche Praxis der 
Genehmigungsbehörden bei der Ge-
nehmigung, wesentlichen Änderungen 
und Sanierung genehmigungsbedürfti-
ger Anlagen sichergestellt. Sie ist da-
her anlagenbezogen und nicht direkt 
für Bauleitplanverfahren anwendbar. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Verfahrensmängel / Planmängel 
   Vielmehr ergibt sich bereits aus dem 

Baugesetzbuch die Verpflichtung, in 
der Bauleitplanung zu berücksichtigen, 
dass auf Emissionen beruhende 
Nachbarschaftskonflikte möglichst 
vermieden werden. Dies ist vorliegend 
der Fall. Es ist, insbesondere auch mit 
Blick auf die vorgesehenen Planfest-
setzungen, nicht erkennbar, dass der 
B-Plan nicht vollzugsfähig sein wird. 
 
Die TA-Luft ermöglicht selbst die Un-
terschreitung der dort empfohlenen 
Mindestabstände, sofern Maßnahmen 
zur Minderung der Geruchsemissionen 
vorgesehen werden. 
 
Das konkrete Ansiedlungsvorhaben ei-
ner Forschungseinrichtung für Tier-
impfstoffe ist nicht mit einer landwirt-
schaftlichen Nutztierhaltung zu verglei-
chen. Die besonderen baulichen und 
technischen Vorkehrungen werden be-
reits geruchsminimierend wirken. Zu-
sätzlich werden aufgrund einer gutach-
terlichen Geruchsprognose mit dem B-
Plan Nr. 1708 Festsetzungen sowie im 
städtebaulichen Vertrag verbindliche 
Regelungen getroffen, die eine rele-
vante Geruchsbelästigung ausschlie-
ßen. 
 
Die Bedenken sind damit berück-
sichtigt. 

In einer vor Einleitung des Beschluss-
verfahrens abgegebenen Stellung-
nahme wurde gefordert, für das An-
siedlungsprojekt den Abstandserlass 
Nordrhein-Westfalen einzuhalten, der 
auch in Niedersachsen verbindlich 
und anwendbar sei. 

nein zum Teil Der Abstandserlass Nordrhein-
Westfalen beschäftigt sich mit Soll-
Abständen zwischen Industrie- und 
Gewerbegebieten einerseits und ins-
besondere Wohngebieten anderer-
seits. Er richtet sich an die Träger öf-
fentlicher Belange, die bei der Bauleit-
planung gegenüber der planenden 
Gemeinde auf eine aus Immissions-
sicht möglichst konfliktfreie Festset-
zung hinwirken sollen. Er schließt je-
doch eine Einzelfallbetrachtung nicht 
aus. Für die Genehmigungsbehörden 
ist er auch in Nordrhein-Westfalen 
nicht bindend. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Verfahrensmängel / Planmängel 
   Der Abstandserlass NRW kann in Nie-

dersachsen allenfalls als Orientie-
rungshilfe Verwendung finden. Maß-
gebend ist die Einzelfallbetrachtung. 
 
Zudem fällt das geplante Ansiedlungs-
vorhaben nach Art und Größe nicht un-
ter den Abstandserlass. 
 
Die Bedenken werden zurückgewie-
sen. 

Entgegen der geplanten Ausweisung 
diene das geplante Bauvorhaben nicht 
der Wissenschaft sondern rein kom-
merziellen Zwecken als Forschungs-
abteilung eines industriellen Pharma-
konzerns. 
 
Die Nutzung sei daher rein gewerbli-
cher bzw. industrieller Natur, mithin 
sei es nur in einem Gewerbe- oder In-
dustriegebiet zulässig, auch und vor 
allem vor dem Hintergrund, dass so-
wohl das Unternehmen als auch nach 
B-Plan-Begründung eine Produktion 
von Impfstoffen durchaus nicht ausge-
schlossen sei. 
 
Die Angabe des Planungsziels als An-
siedlung eines Forschungszentrums 
sei irreführend. Vielmehr handele es 
sich tatsächlich dabei neben einer 
Forschungseinrichtung um eine Tier-
haltung großen Umfanges einschließ-
lich einer Einrichtung zum Töten der 
Tiere, zur Behandlung der Tierkörper 
und zu deren Sammlung und Lage-
rung bis zum Abtransport. Darüber 
hinaus sei mit industrieller Produktion 
zu rechnen. 

ja ja Ein Widerspruch zwischen Ausweisung 
und konkretem Ansiedlungsprojekt be-
steht nicht. Die Darstellung bzw. Fest-
setzung als Sonderbaufläche / Son-
dergebiet für Wissenschaft und For-
schung stellt das besondere Merkmal 
der Entwicklungsausrichtung an dem 
durch die TiHo geprägten Standort 
heraus. 
 
Die Ausweisung als Sonderbaufläche / 
Sondergebiet ist planungsrechtlich 
immer dann geboten, wenn sich das 
Spektrum der zulässigen Nutzungen 
von dem anderer Bauflächen / Bauge-
biete wesentlich unterscheidet. Eine 
derartige Darstellung / Festsetzung 
wurde bisher auch für den Wissen-
schaftspark Marienwerder und den 
Medical-Park Roderbruch getroffen. 
Weder der unternehmerische Zweck 
(Gewinnerzielung) noch die Stellung 
der Forschungseinrichtung in einem 
Unternehmen sind dabei relevant. 
 
Das allgemeine Planungsziel wurde 
hinreichend beschrieben. Nähere An-
gaben über die mit der Forschungsein-
richtung verbundenen Nutzungen ent-
hielten die Vorentwürfe der Begrün-
dungen der Bauleitpläne. 
 
Durch eine diesbezügliche Festset-
zung im B-Plan ist sichergestellt, dass 
die Herstellung und der Vertrieb von 
Produkten zwar zulässig sein soll, je-
doch gegenüber dem Forschungs-
zweck untergeordnet bleiben müssen. 
 
Die Bedenken werden zurückgewie-
sen. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Verfahrensmängel / Planmängel 
Eine dem Anspruch des Baugesetz-
buches genügende frühzeitige Bür-
gerbeteiligung zur Änderung des Flä-
chennutzungsplanes habe angesichts 
des Informationsdefizits der Bürger 
nicht stattgefunden. Bereits bei der 
ersten frühzeitigen Bürgerbeteiligung 
seien die Bürger nachweislich nicht in 
der Lage gewesen, Auswirkungen und 
Beeinträchtigungen zu erkennen, um 
ihre berechtigten Interessen wahr-
nehmen zu können. Die Komplexität 
und die Spezialität des Bauvorhabens 
erfordere eine vorherige gründliche In-
formation und Beteiligung der betrof-
fenen Bürger. 
 
Ferner sei die vorgeschriebene Erörte-
rung von Alternativen des Standortes 
absichtlich unterlassen worden. 

ja nein Aufgabe der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit ist es, über die all-
gemeinen Ziele und Zwecke der Pla-
nung zu einem frühen Verfahrenszeit-
punkt zu informieren und dazu Hinwei-
se, Anregungen oder Bedenken ent-
gegenzunehmen. Zweck dieses Ver-
fahrensschrittes ist es, bereits zu Be-
ginn des Planverfahrens Reaktionen 
aus der Öffentlichkeit aufzunehmen, 
um sie im weiteren Planungsprozess 
der Abwägung mit konkurrierenden öf-
fentlichen und privaten Belangen zu-
führen zu können. 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteili-
gung der Öffentlichkeit soll auch über 
sich wesentlich unterscheidende Lö-
sungen für die Entwicklung eines Ge-
bietes, soweit sie in Betracht kommen, 
unterrichtet werden. Die eingeleiteten 
Bauleitplanverfahren schaffen unab-
hängig vom konkreten Projekt den pla-
nungsrechtlichen Rahmen für Ansied-
lungen zur Weiterentwicklung des Ti-
Ho-Standortes. Diese ist stets für TiHo-
Einrichtungen wie auch für TiHo-affine 
Nutzungen, eingeschlossen gewerbli-
cher Natur, offen gehalten worden. Auf 
der Ebene der Bauleitplanung kamen 
daher Standortalternativen nicht in Be-
tracht. 
 
Daraus folgt, dass zu Beginn des 
Planverfahrens naturgemäß noch nicht 
alle Aspekte der Planung abschließend 
geklärt sein können. Das wird auch 
deutlich durch die Bestimmung des § 3 
Abs. 1 Satz 2 BauGB, nach der das 
Verfahren fortgesetzt wird, auch wenn 
die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteili-
gung zu einer Änderung der Planung 
führt. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Verfahrensmängel / Planmängel 
   Der Vorwurf, bereits bei der ersten Öf-

fentlichkeitsbeteiligung hätten die Bür-
gerinnen und Bürger nachweislich 
nicht ihre Interessen wahrnehmen 
können, ist nicht auf Tatsachen be-
gründet und daher zurückzuweisen. 
Die im Rahmen des Vorentwurfs der 
Begründung gegebenen Informationen 
waren nach Umfang und Inhalt die 
gleichen, die im Rahmen dieses - we-
gen Planänderung - wiederholten Ver-
fahrensschrittes gegeben worden wa-
ren. 
 
Bei dem konkreten Ansiedlungsprojekt 
handelt es sich nicht um ein "fertiges" 
Bauvorhaben, sondern es ist wie die 
Bauleitplanung einem prozesshaften 
Verfahren unterworfen. Die Bauleitpla-
nung hat die Aufgabe, die Rahmenbe-
dingungen zu definieren, denen jed-
wede Ansiedlung am Entwicklungs-
standort unterworfen ist. Eine umfas-
sende Information über Details des 
Vorhabens muss im Rahmen der Bau-
leitplanung nicht geleistet werden. 
 
Der Träger des konkreten Ansied-
lungsvorhabens hat die Absicht darge-
legt, parallel zur Antragstellung nach 
Gentechnikgesetz den Antrag im 
Rahmen des Nachbarschaftsdialogs 
vorzustellen. 
 
Die Bedenken werden zurückgewie-
sen. 

Die geplante Bebauung widerspreche 
den Festlegungen des RROP als 
"Vorranggebiet für Freiraumfunktio-
nen" und als "Vorsorgegebiet für Erho-
lung". 
 
Ein [vermeintlich bereits durchgeführ-
tes] "Zieländerungsverfahren" zum 
RROP, bei dem das bisherige Naher-
holungsgebiet in ein Gebiet für Wis-
senschaft und Forschung umgewan-
delt worden sei, sei nicht zulässig, da 
eine erhebliche Änderung vorliege, die 
auch ein vereinfachtes Verfahren aus-
schließe. 

ja ja Gemäß den Bestimmungen des 
BauGB sind die Bauleitpläne den Zie-
len der Raumordnung anzupassen. Bei 
dem hier relevanten Regionalen 
Raumordnungsprogramm der Region 
Hannover (RROP) handelt es sich mit-
hin um eine höherrangige Planung, in 
dessen Rahmen sich die kommunale 
Planungshoheit bewegen darf. Die Zie-
le der Raumordnung sind nicht sta-
tisch, sondern dem sog. Gegenstrom-
prinzip (§ 1 Abs. 3 ROG) unterworfen. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Verfahrensmängel / Planmängel 
   Das bedeutet, dass u.a. kommunale 

bauleitplanerische Zielvorstellungen zu 
Änderungen des RROP führen kön-
nen, sofern sie aus Sicht der Raum-
ordnung vertretbar sind. Soweit die 
raumordnungsrechtlichen Vorausset-
zungen gegeben sind steht als weite-
res Instrument zur Bestätigung der 
Übereinstimmung mit den raumordne-
rischen Zielen das Zielabweichungs-
verfahren zur Verfügung. 
 
Der Flächennutzungsplan im Maßstab 
1:10.000 enthält prinzipiell Darstellun-
gen, die nicht parzellenscharf sind und 
daher für die Bebauungspläne Ent-
wicklungsspielraum lassen. Umso 
mehr muss zwangläufig das im Maß-
stab 1:50.000 erstellte RROP Parzel-
lenunschärfe aufweisen. 
 
Trotz des groben Bestimmtheitsgrades 
ist in Abstimmung mit der Region Han-
nover im Hinblick auf die bestehende 
Festlegung eines Vorranggebietes für 
Freiraumfunktionen die Durchführung 
eines Zielabweichungsverfahrens be-
antragt worden, um die Konformität mit 
den regionalplanerischen Zielen in je-
den Fall zu gewährleisten. 
 
Die Region Hannover hat für die an-
stehenden Bauleitplanverfahren zur 
Entwicklung des Forschungszentrums 
Bemeroder Straße die Voraussetzun-
gen zur Durchführung eines Zielabwei-
chungsverfahrens als gegeben beur-
teilt. Zielabweichungsverfahren und 
Bauleitplanverfahren können parallel 
durchgeführt werden. Der Feststel-
lungsbeschluss zur F-Plan-Änderung 
und der Satzungsbeschluss zum B-
Plan sind jedenfalls dann zulässig, 
wenn zuvor das Zielabweichungsver-
fahren abgeschlossen wurde. 
 
Bei positivem Abschluss des Zielab-
weichungsverfahrens stehen den Bau-
leitplänen die Ziele der Raumordnung 
nicht entgegen. 
 
Die Bedenken werden zurückgewie-
sen. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Verfahrensmängel / Planmängel 
Der Bebauungsplan sei nicht aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt. Die-
ser sehe seit vielen Jahren Naherho-
lungsgebiet und Kleingärten vor. Der 
Bürger habe einen Anspruch, hierauf 
vertrauen zu können. 

nein ja Der F-Plan stellt nach den vorausseh-
baren Bedürfnissen die städtebauliche 
Entwicklung in Grundzügen dar. Dar-
aus folgt, dass der F-Plan sich ändern-
den Bedarfen anzupassen ist. Einen 
Vertrauensschutz bewirkt der F-Plan 
daher nicht. 
 
Parallel zur Aufstellung des B-Planes 
wird die Änderung des Flächennut-
zungsplanes betrieben. Nach Maßga-
be dieser Änderung wird der B-Plan 
aus dem F-Plan entwickelt sein. 
 
Dieses Parallelverfahren wird aus-
drücklich vom BauGB ermöglicht. 
 
Die Bedenken werden zurückgewie-
sen. 

Der Bebauungsplan sei schwerwie-
gend fehlerhaft, da er nicht die vorge-
schriebenen Festsetzungen zur max. 
zulässigen Baumasse, Grund- und 
Geschossfläche enthalte. 
 

nein ja Die zur frühzeitigen Beteiligung der Öf-
fentlichkeit ausgelegten allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung können 
entsprechend dem Planungsstand 
noch keine detaillierten Aussagen über 
das künftige Maß der baulichen Nut-
zung enthalten. 
 
Die Festsetzung einer Baumasse / ei-
ner Baumassenzahl stellt zudem eine 
Alternative zur Festsetzung einer Ge-
schossfläche / Geschossflächenzahl 
dar. Der im Verfahren befindliche B-
Plan Nr. 1708 enthält im nächsten Ver-
fahrensschritt die erforderlichen Fest-
setzungen zum Maß der baulichen 
Nutzung. 
 
Die Bedenken sind damit gegen-
standslos. 

Unter Bezug auf die ausgelegte Be-
gründung zum Bebauungsplan wird 
kritisiert, dass dort eine mögliche Aus-
baustufe erwähnt und als perspekti-
visch vorgesehen dargestellt wird. 
Vielmehr habe der Bebauungsplan 
klar die Grenzen festzulegen. 

nein ja Ein Widerspruch zwischen B-Plan-
Festsetzungen und Entwicklungsziel 
des Vorhabenträgers ist nicht gege-
ben. In der zitierten Passage der Be-
gründung wird darüber informiert, dass 
die konkrete Ansiedlung vom Unter-
nehmen in zwei Ausbaustufen vorge-
sehen ist. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Verfahrensmängel / Planmängel 
   Dies war deshalb geboten, weil im 

Rahmen der Bauleitplanung einerseits 
das maximal zulässige Maß der bauli-
chen Nutzung zu bestimmen und an-
dererseits eine auf den baulichen End-
zustand ausgerichtete Betrachtung der 
möglichen Folgewirkungen vorzuneh-
men ist. 
 
Der B-Plan setzt seinen Geltungsbe-
reich abschließend fest und bestimmt 
die Obergrenzen der baulichen Nut-
zung. Er bezieht damit über das kon-
krete Bauprojekt hinausgehende Er-
weiterungsmöglichkeiten mit ein. 
 
Der Vorwurf des Planungs- bzw. 
Verfahrensmangel wird als gegen-
standslos zurückgewiesen. 

Die ausgelegte Begründung zur F-
Plan-Änderung weise Mängel in Be-
zug auf die Beschreibung des Stand-
ortes auf. So werde er nicht durch die 
TiHo sondern durch die Lebenshilfe 
und die nahe Wohnbebauung geprägt. 
Ferner seien die neben der Beindorff'-
schen Villa von der Lebenshilfe ge-
nutzten Gebäude nicht erwähnt wor-
den. 

ja nein Die Einwände sind in rechtlicher Hin-
sicht nicht erheblich. Die durch die Ti-
Ho gegebene Standortprägung der 
Flächen nördlich und südlich des Bün-
teweges ist unübersehbar. Bezüglich 
der von der Lebenshilfe genutzten 
Baulichkeiten ist eine Ergänzung im 
weiteren Verfahren problemlos mög-
lich. Deren Nichterwähnung berührt je-
doch die zu beachtenden Belange die-
ser Einrichtung nicht. 
 
Die Darstellung der baulichen Situa-
tion im Umfeld des Entwicklungsbe-
reichs wird ergänzt. Der vorgetrage-
ne Vorwurf ist jedoch in rechtlicher 
Hinsicht nicht relevant. 

Die Stadt habe unzulässiger Weise 
eine Werbung für die Fa. Boehringer 
betrieben, indem den ausgelegten Un-
terlagen für den Bebauungsplan Nr. 
1708 ein Informationsblatt des Unter-
nehmens beigelegen habe. 

nein ja Das im Stadtteil Kirchrode durch das 
ansiedlungswillige Unternehmen ver-
teilte Informationsblatt war den ausge-
legten Unterlagen zum B-Plan beige-
fügt worden, um die Öffentlichkeit mög-
lichst umfassend und zutreffend über 
das von dem Unternehmen geplante 
Vorhaben, das zuvor bereits heftig dis-
kutiert wurde, zu informieren. Eine (un-
zulässige) Werbung für das Unterneh-
men ist darin nicht zu sehen. 
 
Die Bedenken werden zurückgewie-
sen. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Verfahrensmängel / Planmängel 
Sofern die Stadt nicht von dem Stand-
ort für die geplante Anlage Abstand 
nehme, werde eine Normenkontroll-
klage angedroht. 

nein ja Sämtliche erkennbaren öffentlichen 
und privaten Belange werden sorgfältig 
ermittelt, bewertet und untereinander 
und gegeneinander abgewogen. Das 
betrifft insbesondere das Schutzbe-
dürfnis gegenüber möglichen Auswir-
kungen der geplanten baulichen Ent-
wicklung. 
 
Die Androhung einer Normenkon-
trollklage wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 
Tierschutz 
Die Forschung an Tieren und ihre Tö-
tung sowie ihre "nicht artgerechte Hal-
tung" werde sowohl aus ethischen 
Gründen als auch unter Hinweis auf 
das Tierschutzgesetz, das verbiete 
Tieren ohne vernünftigen Grund 
Schmerzen und Schaden zuzufügen, 
abgelehnt. Die Forschung an Tieren 
sei nicht mehr zeitgemäß, Alternativ-
methoden müssten genutzt werden. 
Ohnehin solle das Tierimpfstoffzent-
rum nur den weiteren Ausbau der 
Massentierhaltung ermöglichen.  

nein nein Die Bedenken und Anregungen sind 
einer planungsrechtlichen Beurteilung 
nicht zugänglich. 
 
Die Forschung an und mit Tieren ist im 
Tierschutzgesetz geregelt. 
 
Die Landeshauptstadt Hannover wird 
darauf hinwirken, dass das ansied-
lungswillige Unternehmen ver-
suchstierarme Testverfahren unter-
stützt. 
 
Die Bedenken können im Bauleit-
planverfahren nicht berücksichtigt 
werden. 

 
Kritik am ansiedlungswilligen Unternehmen / allg. Forderungen 
Aus Vorgängen in Hamburg-Moorfleet 
(Dioxin-Schäden) sei zu ersehen, 
dass die Fa. Boehringer Ingelheim ein 
Unternehmen sei, das wirtschaftliche 
Interessen über Allgemeininteressen 
stelle und die Verantwortung für ver-
schuldete Schäden ablehne. 
 
Aus den o.g., auch der Stadt Hanno-
ver bekannten Vorfällen werde diese 
aufgefordert, eine ausreichende Si-
cherheitsleistung oder den Abschluss 
einer ausreichenden Versicherung 
gemäß Umweltschadengesetz zur 
Abdeckung künftiger Umweltschäden 
zu verlangen. 
 
 

nein nein Die Forderung hat keine planungs-
rechtliche Grundlage. 
 
Im Übrigen wird darauf hingewiesen, 
dass die Freie und Hansestadt Ham-
burg die Sanierung der ehemaligen 
Boehringer-Flächen aktuell als Beispiel 
für eine gelungene Altlastensanierung 
unter wesentlicher finanzieller Beteili-
gung des Unternehmens darstellt. 
 
Die Bedenken können im Bauleit-
planverfahren nicht berücksichtigt 
werden. Unbeschadet sonstiger ge-
setzlicher Anforderungen wird der 
städtebauliche Vertrag eine Rege-
lung zur Haftpflichtversicherung  
enthalten. 
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Art der Bedenken / Anregungen betrifft 

F-Plan 
betrifft 
B-Plan 

Anmerkungen / 
Abwägungsvorschlag 

Kritik am ansiedlungswilligen Unternehmen / allg. Forderungen 
Ferner werde neben der üblichen Be-
triebshaftpflichtversicherung vor Fort-
führung der Planung der Abschluss 
einer Vorsorgeversicherung in Höhe 
von 500.000.000,-€ verlangt. In Anbet-
racht der bekannten gesundheitlichen 
Risiken sei diese Summe für die An-
wohner in den betroffenen Wohnge-
bieten um 100.000,- € / Person zu er-
höhen. 
 
An anderer Stelle der Einwendungen 
wird dargelegt, dass die sich aus dem 
Betrieb der geplanten Anlage erge-
benden Risiken nicht versicherbar sei-
en. Die Stadt sei aber offensichtlich 
bereit, diese Risiken zu Lasten ihrer 
Einwohnerinnen und Einwohner ein-
zugehen. 

   

Die Schaffung von 200 Arbeitsplätzen, 
mit der die Stadt die Ansiedlung u.a. 
begründe, sei keinesfalls sicher. Die 
Stadt solle daher von dem Unterneh-
men eine notariell beurkundete Zusa-
ge und eine Bankbürgschaft in Höhe 
von 50% des Brutto-Verdienstes der 
neuen Stellen einfordern, um einen 
Anreiz für die tatsächliche Schaffung 
von Arbeitsplätzen zu erhalten. 

nein nein Die Bedenken haben keinen planungs-
rechtlichen Bezug. 
 
Die Bedenken können im Bauleit-
planverfahren nicht berücksichtigt 
werden. 

Gefordert werde, in der Baugenehmi-
gung eine Rückbauverpflichtung für 
den Fall des Scheiterns des Vorha-
bens oder der späteren Aufgabe des 
Standortes abzusichern, vor allem hin-
sichtlich der einer Nachnutzung nicht 
zugänglichen Sonderbauten.  

nein nein Die Anregungen haben keinen pla-
nungsrechtlichen Bezug. 
 
Auch in einem Baugenehmigungsver-
fahren kann eine Rückbauverpflichtung 
nicht verlangt werden, weil hier nur die 
Zulässigkeit des Vorhabens nach § 30 
Abs. 1 BauGB beurteilt werden muss. 
Ein Rückbau kann nur in begründeten 
Einzelfällen im planungsrechtlichen 
Außenbereich (§ 35 BauGB) verlangt 
werden. 
 
Die Bedenken können im Bauleit-
planverfahren nicht berücksichtigt 
werden. 

Um für Hannover nicht nur die Risiken 
zu begrenzen, sondern auch die 
Chancen zu nutzen sollte sich die Fa. 
Boehringer verpflichten, spätestens ab 
2020 eine Produktions- und Vertriebs-
stätte in einem hannoverschen Indust-
riegebiet zu betreiben 

nein nein Die Bedenken haben keinen planungs-
rechtlichen Bezug. 
 
Die Bedenken können im Bauleit-
planverfahren nicht berücksichtigt 
werden. 

 
 
 


